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Bundesgesetz 
über eine sichere 
Stromversorgung mit 
erneuerbaren Energien
(Änderung des Energiege- 
setzes und des Stromver- 
sorgungsgesetzes)

vom ...

Die Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft,
nach Einsicht in die Botschaft 
des Bundesrates vom 
18. Juni 20211,
beschliesst:

1  BBl 2021 1666

Anträge der Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Nationalrates

vom 21. August 2023

Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerates, wo nichts vermerkt 
ist

Beschluss
des Ständerates

vom 8. Juni 2023
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

I

Die nachstehenden Erlas-
se werden wie folgt geän-
dert:

1. Energiegesetz vom 
30. September 20162

Gliederungstitel vor Art. 1

1. Kapitel: Zweck, 
Ziele und Grundsätze 

Art. 2     Ziele für den 
Ausbau der Produktion 
von Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien
1 Die Produktion von 
Elektrizität aus erneuer-
baren Energien, ausge-
nommen aus Wasserkraft, 
hat im Jahr 2035 mindes-
tens 17 000 GWh und im 
Jahr 2050 mindestens 
39 000 GWh zu betragen. 
 
 
 

2  SR 730.0

I I I I

1. ... 1. ... 1. ... 1. ...

1. ... 1. ... 1. ... 1. ...

Art. 2     Richtwerte für 
den Ausbau der Elektrizi-
tät aus erneuerbaren 
Energien

Art. 2 Art. 2 Art. 2

1 ... 
 
                   ..., ausge-
nommen aus Wasserkraft, 
hat im Jahr 2035 mindes-
tens 35 000 GWh und im 
Jahr 2050 mindestens 
45 000 GWh zu betragen.

1 Bei der Produktion von 
Elektrizität aus erneuer-
baren Energien, ausge-
nommen aus Wasserkraft, 
ist ein Ausbau anzustre-
ben, mit dem die durch-
schnittliche inländische 
Produktion im Jahr 2020 
bei mindestens 4400 
GWh und im Jahr 2035 
bei mindestens 11 400 
GWh liegt.
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des Nationalrates

2 Die Produktion von 
Elektrizität aus Wasser-
kraft hat im Jahr 2035 
mindestens 37 400 GWh 
und im Jahr 2050 mindes-
tens 38 600 GWh zu 
betragen. Bei Pumpspei-
cherkraftwerken wird nur 
die Produktion aufgrund 
von natürlichen Zuflüssen 
angerechnet. 
 

3 Der Bundesrat kann 
gesamthaft oder für ein-
zelne Technologien Zwi-
schenziele festlegen. 
 
 
 
 
 

2 Bei der Produktion von 
Elektrizität aus Wasser-
kraft ist ein Ausbau anzu-
streben, mit dem die 
durchschnittliche inländi-
sche Produktion im Jahr 
2035 bei mindestens 
37 400 GWh liegt. Bei 
Pumpspeicherkraftwerken 
ist nur die Produktion 
aufgrund von natürlichen 
Zuflüssen in diesen Richt-
werten enthalten.

2 ... 
 
                                 ... 
mindestens 37 900 GWh 
und im Jahr 2050 mindes-
tens 39 200 GWh zu 
betragen. …

2 Die Nettoproduktion von 
Elektrizität aus Wasser-
kraft hat im Jahr 2035 …

2bis Der Import von Elektri-
zität im Winterhalbjahr (1. 
Oktober – 31. März) soll 
netto den Richtwert von 5 
TWh nicht überschreiten.

2bis Der Import von Elektri-
zität im Winterhalbjahr (1. 
Oktober  - 31. März) soll 
netto den Richtwert von 
20% des über 3 Jahre 
gemittelten Strom-End-
verbrauchs nicht über-
schreiten.

2bis Festhalten

3 Der Bundesrat kann 
gesamthaft oder für ein-
zelne Technologien weite-
re Zwischenrichtwerte 
festlegen

3 Der Bundesrat legt ge-
samthaft und für einzelne 
Technologien alle 5 Jahre 
Zwischenziele fest, erst-
mals ein Jahr nach In-
krafttreten. Er überwacht 
die Zielerreichung und 
ergreift rechtzeitig Mass-
nahmen zur Zielerrei-
chung.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 2a     Erneuerung und 
Erweiterung von Wasser-
kraftwerken

Art. 2a     Befristete Erhö-
hung der Stromproduktion 
durch eine Senkung der 
Restwassermengen

Art. 2a

Mehrheit Minderheit (Paganini, 
Graber, Imark, Nicolet, 
Reimann Lukas, Roduit, 
Rüegger, Strupler, 
Wobmann)

¹ Bei Konzessions- oder 
Projektgenehmigungen 
betreffend den Weiterbe-
trieb von Wasserkraftwer-
ken mit einer installierten 
Leistung von mehr als 3 
Megawatt, die am 31. De-
zember 2021 bestanden 
haben, gilt, auch wenn 
diese erweitert oder er-
neuert werden, was folgt:

¹ Der Bundesrat kann zur 
Erreichung der Produk-
tions- und Importziele 
gemäss Artikel 2 Absatz 2 
und Absatz 2bis sowie bei 
einer drohenden Mangel-
lage die Betreiber von 
Wasserkraftwerken, bei 
denen die Restwasser-
menge gestützt auf Artikel 
31 Absatz 2 und 33 des 
Gewässerschutzgesetzes 
vom 24. Januar 1991 
(GSchG) erhöht wurde, 
verpflichten, unter 
Einhaltung der minimalen 
Restwassermengen nach 
Artikel 31 Absatz 1 
GSchG ihre Stromproduk-
tion, sofern dies technisch 
machbar ist, befristet zu 
erhöhen. 

1 Der Bundesrat kann bei 
einer drohenden Mangel-
lage die Betreiber ...

1 Der Bundesrat kann zur 
Erreichung der Produkti-
onsziele gemäss Artikel 2 
Absatz 2 sowie bei einer 
drohenden Mangellage 
die Betreiber ...

a. mit Bezug auf die 
Wasserentnahme:
1. die Artikel 29 ff. 

des Bundesgeset-
zes vom 24. Janu-
ar 1991 über den 
Schutz der Ge-
wässer gelten bis 
31. Dezem-
ber 2035 als sis-
tiert; 
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

2. massgebend sind 
ausschliesslich die 
Artikel 80, 82 und 
83 (Wasserentnah-
men), die Artikel 
39a und 43a 
(Schwall und Sunk 
sowie Geschiebe-
haushalt) des 
Bundesgesetzes 
über den Schutz 
der Gewässer vom 
24. Januar 1991 
sowie die Mass-
nahmen nach 
Artikel 10 des 
Bundesgesetzes 
vom 21. Juni 1991 
über die Fischerei.

² Der Bundesrat unterbrei-
tet per 31. Dezember 
2035 Bericht über die 
Erreichung der Ausbau-
ziele für die Wasserkraft 
gemäss Artikel 2 Absatz 
2. Ist die Erfüllung dieser 
Ausbauziele trotz Sistie-
rung gemäss Absatz 1 
nicht gewährleistet, unter-
breitet der Bundesrat 
rechtzeitig eine Botschaft 
zur angemessenen Ver-
längerung der Sistierung.

² Streichen
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des Nationalrates

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 10     Richtpläne der 
Kantone und Nutzungs-
pläne

Art. 10 Art. 10

1 Die Kantone sorgen 
dafür, dass insbesondere 
die für die Nutzung der 
Wasser- und Windkraft 
geeigneten Gebiete und 
Gewässerstrecken im 
Richtplan festgelegt wer-
den (Art. 8b Raumpla-
nungsgesetz vom 22. Juni 
1979). Sie schliessen 
bereits genutzte Standor-
te mit ein und können 
auch Gebiete und Gewäs-
serstrecken bezeichnen, 
die grundsätzlich freizu-
halten sind.

1 ... 
 
 
                              ... 
geeigneten Gebiete und 
Gewässerstrecken sowie 
die für Solaranlagen von 
nationalem Interesse 
nach Artikel 12 geeigne-
ten Gebiete im Richtplan 
festgelegt werden. Sie ...

1 ... 
 
 
 
 
 
                          ... von 
nationalem Interesse 
nach Artikel 12 Absatz 2 
geeigneten Gebiete im 
Richtplan festgelegt wer-
den (Art. 8b Raumpla-
nungsgesetz vom 
22. Juni 1979, RPG). Sie 
schliessen bereits genutz-
te Standorte mit ein und 
können auch Gebiete und 
Gewässerstrecken be-
zeichnen, die grundsätz-
lich freizuhalten sind. Bei 
der Festlegung der Ge-
biete für Solar- und Wind-
kraftanlagen müssen die 
Kantone die Interessen 
des Landschaft- und 
Biotopschutzes und der 
Walderhaltung sowie die 
Interessen der Landwirt-
schaft, namentlich des 
Kulturlandschutzes und 
insbesondere des Schut-
zes der Fruchtfolgeflä-
chen, berücksichtigen.

2 Soweit nötig, sorgen sie 
dafür, dass Nutzungsplä-
ne erstellt oder bestehen-
de Nutzungspläne ange-
passt werden.
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des Nationalrates

 

 

Art. 12     Nationales 
Interesse an der Nutzung 
erneuerbarer Energien

Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12

1 Die Nutzung erneuerba-
rer Energien und ihr Aus-
bau sind von nationalem 
Interesse.

Mehrheit Minderheit (Munz, 
Bäumle, Clivaz 
Christophe, Egger Kurt, 
Girod, Grossen Jürg, 
Klopfenstein Broggini, 
Masshardt, Nordmann, 
Schneider Schüttel, 
Suter)

2 Einzelne Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer 
Energien, namentlich 
auch Speicherkraftwerke, 
sowie Pumpspeicherkraft-
werke sind ab einer be-
stimmten Grösse und 
Bedeutung von einem 
nationalen Interesse, das 
insbesondere demjenigen 
nach Artikel 6 Absatz 2 
des Bundesgesetzes vom 
1. Juli 1966 über den 
Natur- und Heimatschutz 
(NHG) entspricht. In Bio-
topen von nationaler 
Bedeutung nach Artikel 
18a NHG und in Wasser- 
und Zugvogelreservaten 
nach Artikel 11 des Jagd-
gesetzes vom 20. Juni 
1986 sind neue Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer 
Energien ausgeschlos-
sen.

2 Einzelne Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer 
Energien, namentlich 
Speicherwasserkraftwer-
ke, Pumpspeicherkraft-
werke, Photovoltaikanla-
gen und Windkraftwerke 
sowie Elektrolyseure und 
Methanisierungsanlagen 
sind ab einer bestimmten 
Grösse von einem natio-
nalen Interesse, das ins-
besondere demjenigen 
nach Artikel 6 Absatz 2 
des Bundesgesetzes vom 
1. Juli 1966 über den 
Natur- und Heimatschutz 
(NHG) entspricht.

2 Einzelne Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer 
Energien, namentlich 
Speicher- und Laufwas-
serkraftwerke, Pumpspei-
cherkraftwerke, Photovol-
taikanlagen und 
Windkraftanlagen sind ab 
einer bestimmten Grösse 
und Bedeutung von ei-
nem nationalen Interesse, 
das insbesondere demje-
nigen nach Artikel 6 Ab-
satz 2 des Bundesgeset-
zes vom 1. Juli 1966 über 
den Natur- und Heimat-
schutz (NHG) entspricht. 
In Biotopen von nationaler 
Bedeutung nach Artikel 
18a NHG und in Wasser- 
und Zugvogelreservaten 
nach Artikel 11 des Jagd-
gesetzes vom 20. Juni 
1986 sind neue Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer 
Energien ausgeschlos-
sen. 

2 ... 
 
                                  ... 
Speicher- und Laufwas-
serkraftwerke, Pumpspei-
cherkraftwerke, Solaran-
lagen und 
Windkraftanlagen sowie 
Elektrolyseure und Met-
hanisierungsanlagen sind 
ab einer bestimmten 
Grösse und Bedeutung ...

2 Festhalten
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

2bis Der Ausschluss nach 
Absatz 2 letzter Satz gilt 
nicht:

2bis ... 2bis ...

a. für Auengebiete, bei 
denen es sich um 
Objekte der Typen 
Gletschervorfelder 
oder alpine Schwem-
mebenen von nationa-
ler Bedeutung handelt 
und die der Bundesrat 
nach dem 1. Januar 
2023 gestützt auf 
Artikel 18a Absatz 1 
NHG in das Bundesin-
ventar der Auengebie-
te von nationaler Be-
deutung 
aufgenommen hat.

b. bei Schwall-Ausleit-
kraftwerken zur ökolo-
gischen Sanierung 
nach Art. 39a GschG, 
wenn wesentliche 
Beeinträchtigungen 
der Schutzziele des 
betroffenen Objekts 
beseitigt werden kön-
nen.
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des Nationalrates

 

 

Mehrheit Minderheit  
(Klopfenstein Broggini, 
Clivaz Christophe, 
Egger Kurt, Girod, 
Masshardt, Munz,  
Nordmann, Schneider 
Schüttel, Suter)

c. wenn lediglich die 
Restwasserstrecke im 
Schutzobjekt zu liegen 
kommt.

c. Streichen

Mehrheit Minderheit  
(Paganini, Bourgeois, 
Egger Mike, Graber, 
Imark, Page, Rüegger, 
Strupler, Vincenz,  
Wobmann)
d. bei Trockenwiesen, 

wenn gegenüber dem 
Ausgangszustand 
mindestens gleichwer-
tiger Ersatz geschaf-
fen wird und aus dem 
Gesamtprojekt gesi-
chert ein ökologischer 
Mehrwert entsteht.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

3 Hat eine Behörde über 
die Bewilligung des Baus, 
der Erweiterung oder 
Erneuerung oder über die 
Konzessionierung einer 
Anlage oder eines Pump-
speicherkraftwerks nach 
Absatz 2 zu entscheiden, 
so ist das nationale Inter-
esse an der Realisierung 
dieser Vorhaben bei der 
Interessenabwägung als 
gleichrangig zu betrach-
ten mit anderen nationa-
len Interessen. Betrifft das 
Vorhaben ein Objekt, das 
in einem Inventar nach 
Artikel 5 NHG aufgeführt 
ist, so darf ein Abweichen 
von der ungeschmälerten 
Erhaltung in Erwägung 
gezogen werden.

3 Hat eine Behörde über 
die Bewilligung des Baus, 
der Erweiterung oder 
Erneuerung oder über die 
Konzessionierung einer 
Anlage oder eines Pump-
speicherkraftwerks nach 
Absatz 2 zu entscheiden, 
so ist das nationale Inter-
esse an der Realisierung 
dieser Vorhaben bei der 
Interessenabwägung als 
gleichrangig zu betrach-
ten mit anderen natio- 
nalen Interessen. Betrifft 
das Vorhaben ein Objekt, 
das in einem Inventar 
nach Artikel 5 NHG aufge-
führt ist, so ist ein Abwei-
chen von der ungeschmä-
lerten Erhaltung ohne die 
Leistung von Schutz-, 
Wiederherstellungs-, 
Ersatz- oder Ausgleichs-
massnahmen zulässig. 
Das nationale Interesse 
geht entgegenstehenden 
Interessen von kantona-
ler, regionaler und lokaler 
Bedeutung vor.

3 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ... mit anderen natio-
nalen Interessen. Das 
nationale Interesse geht 
entgegenstehenden Inter-
essen von kantonaler, 
regionaler und lokaler 
Bedeutung vor.

3bis Betrifft das Vorhaben 
ein Objekt, das in einem 
Inventar nach Artikel 5 
NHG aufgeführt ist, so 
darf ein Abweichen von 
der ungeschmälerten 
Erhaltung in Erwägung 
gezogen werden. Dabei 
kann auf die Leistung von 
Schutz-, Wiederherstel-
lungs-, Ersatz- oder Aus-
gleichsmassnahmen 
verzichtet werden.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

4 Der Bundesrat legt für 
die Wasser- und für die 
Windkraftanlagen die 
erforderliche Grösse und 
Bedeutung fest. Er tut 
dies sowohl für neue 
Anlagen als auch für 
Erweiterungen und Er-
neuerungen bestehender 
Anlagen. Er kann nötigen-
falls auch für die anderen 
Technologien und für 
Pumpspeicherkraftwerke 
die erforderliche Grösse 
und Bedeutung festlegen.

4 Der Bundesrat legt für 
die Wasser-, die Wind-
kraft- und die freistehen-
den Photovoltaikanlagen 
die erforderliche Grösse 
und ...

4  Der Bundesrat legt für 
die Wasser-, die Solar- 
und die Windkraftanlagen 
die erforderliche Grösse 
und ...

5 Er berücksichtigt bei der 
Festlegung nach Absatz 4 
Kriterien wie Leistung 
oder Produktion sowie die 
Fähigkeit, zeitlich flexibel 
und marktorientiert zu 
produzieren.

5 ... 
 
              ... wie Leistung, 
Produktion oder Produkti-
on im Winter sowie die 
Fähigkeit, ...
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 13 Abs. 1 Bst. a

1 Der Bundesrat kann 
einer Anlage zur Nutzung 
erneuerbarer Energien 
oder einem Pumpspei-
cherkraftwerk trotz Nicht-
erreichens der erforderli-
chen Grösse und 
Bedeutung ausnahmswei-
se ein nationales Interes-
se im Sinne von Artikel 12 
zuerkennen, wenn: 
 
 
 

a. sie oder es einen 
zentralen Beitrag zur 
Erreichung der Aus-
bauziele leistet; und

 

Art. 13Art. 13     Zuerkennung 
des nationalen Interesses 
in weiteren Fällen

Art. 13 Art. 13

1 Der Bundesrat kann 
einer Anlage zur Nutzung 
erneuerbarer Energien 
oder einem Pumpspei-
cherkraftwerk trotz Nicht-
erreichens der erforderli-
chen Grösse und 
Bedeutung ausnahmswei-
se ein nationales Interes-
se im Sinne von Artikel 12 
zuerkennen, wenn:

1 Solange die Ziele für 
den Ausbau der Produkti-
on von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien 
nicht erreicht sind, er-
kennt der Bundesrat einer 
Anlage zur Nutzung er-
neuerbarer Energien oder 
einem Pumpspeicher-
kraftwerk trotz Nichterrei-
chens der erforderlichen 
Grösse und Bedeutung 
ein nationales Interesse 
im Sinne von Artikel 12 
zu, wenn:

a. sie oder es einen 
zentralen Beitrag zur 
Erreichung der Aus-
baurichtwerte leistet; 
und

b. der Standortkanton 
einen entsprechenden 
Antrag stellt..

2 Bei der Beurteilung des 
Antrags berücksichtigt der 
Bundesrat, ob, wie viele 
und welche Alterna-
tivstandorte es gibt. 

2 Aufgehoben

3 Erfolgt die Zuerkennung 
einer Anlage als nationa-
les Interesse im Sinne 
von Artikel 12, so kann 
der Bundesrat zudem 
beschliessen, dass die 
notwendigen Bewilligun-
gen für diese Anlage in 
einem konzentrierten und 
abgekürzten Verfahren 
erteilt werden.

3 Streichen 3 Festhalten
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Art. 15 Abs. 3 und 4

 

Art. 15 Art. 15Art. 15     Abnahme- und 
Vergütungspflicht

Art. 15

1 Netzbetreiber haben in 
ihrem Netzgebiet abzu-
nehmen und angemessen 
zu vergüten:

1 Netzbetreiber haben in 
ihrem Netzgebiet die 
ihnen angebotene Elektri-
zität und das ihnen ange-
botene Biogas abzuneh-
men und zu einem 
schweizweit harmonisier-
ten Preis zu vergüten.

1 ... 
 
 
     ... und das ihnen ange-
botene erneuerbare Gas 
abzunehmen und, wenn 
sie sich mit dem Produ-
zenten über die Vergü-
tung nicht einigen kön-
nen, zu einem 
schweizweit ...

a. die ihnen angebotene 
Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien und 
aus fossil und teilwei-
se fossil befeuerten 
Wärme-Kraft-Kopp-
lungsanlagen;

b. das ihnen angebotene 
Biogas. 

1bis Die Vergütung für 
Elektrizität aus erneuer-
baren Energien richtet 
sich nach dem vierteljähr-
lich gemittelten Marktpreis 
zum Zeitpunkt der Ein-
speisung. Der Bundesrat 
legt als Begrenzung eine 
Minimal- und eine Maxi-
malvergütung fest. Die 
Minimalvergütung orien-
tiert sich an der Amortisa-
tion von Anlagen ohne 
Eigenverbrauch über die 
durchschnittliche Lebens-
dauer unter Berücksichti-
gung der Investitions-, 
Betriebs- und Unterhalts-
kosten sowie allfälliger 
Förderbeiträge. Die Maxi-
malvergütung entspricht 
dem Doppelten der Mini-
malvergütung.

1bis ... 
 
 
 
 
 
        ... Der Bundesrat 
legt als Begrenzung eine 
Minimalvergütung fest. 
Die Minimalvergütung 
orientiert sich an der 
Amortisation von den pro 
Betrachtungszeitraum 
günstigsten Anlagen ohne 
Eigenverbrauch über die 
durchschnittliche Lebens-
dauer unter Berücksichti-
gung der Investitions-, 
Betriebs- und Unterhalts-
kosten sowie allfälliger 
Förderbeiträge.

1bis ... 
 
 
 
 
 
         ... Der Bundesrat 
legt für Anlagen bis zu 
einer Leistung von 150 
kW Minimalvergütungen 
fest. Diese orientieren 
sich an der Amortisation 
von Referenzanlagen 
über ihre Lebensdauer.
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3 Können sich Netzbetrei-
ber und Produzent über 
die Vergütung nicht eini-
gen, so gilt für diese Fol-
gendes: 
 
 

a. Bei Elektrizität aus 
erneuerbaren Energi-
en und aus fossil und 
teilweise fossil befeu-
erten Wärme-Kraft 
-Kopplungsanlagen 
richtet sie sich nach 
dem Marktpreis im 
Zeitpunkt der Einspei-
sung.

1ter Die Vergütung für Elek-
trizität aus fossil und 
teilweise fossil befeuerten 
Wärme-Kraft- Kopplungs-
anlagen richtet sich nach 
dem vierteljährlich gemit-
telten Marktpreis im Zeit-
punkt der Einspeisung.

1ter Die Vergütung für Elek-
trizität aus Wärme-Kraft- 
Kopplungsanlagen richtet 
sich nach ...

1quater Die Vergütung bei 
erneuerbarem Gas orien-
tiert sich am Preis, den 
der Netzbetreiber für den 
Kauf bei einem Dritten zu 
bezahlen hätte.

1quater Die Vergütung bei 
erneuerbarem Gas richtet 
sich nach dem vierteljähr-
lich gemittelten Marktpreis 
im Zeitpunkt der Liefe-
rung.

1quater Festhalten

2 Die Pflicht zur Abnahme 
und Vergütung von Elekt-
rizität gilt nur, wenn diese 
aus Anlagen stammt mit 
einer Leistung von höchs-
tens 3 MW oder einer 
jährlichen Produktion, 
abzüglich eines allfälligen 
Eigenverbrauchs, von 
höchstens 5000 MWh.
3 Können sich Netzbetrei-
ber und Produzent über 
die Vergütung nicht eini-
gen, so gilt für diese Fol-
gendes:

3 Betrifft nur den französi-
schen Text. 

3 Die nach den Absätzen 
1-1ter übernommene und 
vergütete Elektrizität 
können die Netzbetreiber 
für die Belieferung ihren 
festen Endverbrauchern 
gemäss Artikel 6 Strom-
VG verrechnen.

a. Bei Elektrizität aus 
erneuerbaren Energi-
en richtet sie sich 
nach den vermiede-
nen Kosten des Netz-
betreibers für die 
Beschaffung gleich-
wertiger Elektrizität. 
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b. Bei Biogas orientiert 
sie sich am Preis, den 
der Netzbetreiber für 
den Kauf bei einem 
Dritten zu bezahlen 
hätte. 
 

4 Die Absätze 1–3 gelten 
nicht, solange die Produ-
zenten am Einspeisever-
gütungssystem (Art. 19) 
teilnehmen. 
 

b. Für Elektrizität aus 
fossil und teilweise 
fossil befeuerten Wär-
me-Kraft-Kopplungs-
anlagen richtet sie 
sich nach dem Markt-
preis im Zeitpunkt der 
Einspeisung. 

c. Bei Biogas orientiert 
sie sich am Preis, den 
der Netzbetreiber für 
den Kauf bei einem 
Dritten zu bezahlen 
hätte.

4 Dieser Artikel gilt nicht, 
solange die Produzenten 
am Einspeisevergütungs-
system nach Artikel 19 
teilnehmen oder Betriebs-
kostenbeiträge nach Arti-
kel 33a erhalten.

4 Die Absätze 1–3 gelten 
nicht, solange die Produ-
zenten am Einspeisever-
gütungssystem (Art. 19) 
teilnehmen.
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Art. 27b     Investitionsbei-
träge für Geothermieanla-
gen
1 Ein Investitionsbeitrag 
kann in Anspruch genom-
men werden für:
a. die Prospektion von 

geothermischen Res-
sourcen; 
 
 
 
 

b. die Erschliessung von 
geothermischen Res-
sourcen; 

c. die Erstellung neuer 
Geothermieanlagen. 

2 Jeder Beitrag beträgt 
höchstens 60 Prozent der 
anrechenbaren Investiti-
onskosten.
3 Für die Projektierung 
neuer Geothermieanlagen 
kann ein Beitrag in An-
spruch genommen wer-
den. Er beträgt höchstens 
40 Prozent der anrechen-
baren Projektierungskos-
ten und wird von einem 
allfälligen Beitrag nach 
Absatz 1 Buchstabe c in 
Abzug gebracht.

Art. 27bArt. 27b     Investitions-
beiträge für Geothermie-
anlagen

Art. 27b Art. 27b

1 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

1 Ein Investitionsbeitrag 
kann in Anspruch genom-
men werden für:

1 Ein Investitionsbeitrag 
kann in Anspruch genom-
men werden für:

1 Festhalten

a. die Prospektion von 
geothermischen Res-
sourcen für die Ge-
winnung von Wärme, 
die Speicherung von 
Energie oder die Pro-
duktion von Elektrizi-
tät;

a. die Prospektion von 
geothermischen Res-
sourcen;

b. die Erschliessung von 
geothermischen Res-
sourcen;

b. die Erschliessung von 
geothermischen Res-
sourcen gemäss 
Buchstabe a;

c. die Erstellung neuer 
Geothermieanlagen 
gemäss Buchstabe a.

c. die Erstellung neuer 
Geothermieanlagen.

2 Jeder Beitrag beträgt 
höchstens 60 Prozent der 
anrechenbaren Investiti-
onskosten.

2 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)
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5a. Kapitel: Gleitende 
Marktprämie für die 
Einspeisung von 
Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien

Art. 29a         Teilnahme 
am System der gleitenden 
Marktprämie
∇     Ausgabenbremse 
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Art. 29a  
 

∇     Ausgabenbremse 
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Art. 29a

1 Für nachfolgend aufge-
führte neue, erheblich 
erweiterte oder erheblich 
erneuerte Anlagen zur 
Erzeugung von Elektrizität 
aus erneuerbaren Energi-
en kann, soweit die Mittel 
reichen (Art. 35 und 36), 
gestützt auf die Bestim-
mungen dieses Kapitels 
eine gleitende Marktprä-
mie in Anspruch genom-
men werden:

1 ...

a. Neue Wasserkraftan-
lagen mit einer Leis-
tung ab 1 MW, die 
nicht überwiegend 
dem Umwälzbetrieb 
dienen;

a. Neue Wasserkraftan-
lagen mit einer Leis-
tung ab 1 MW;

b. Erhebliche Erweite-
rungen und Erneue-
rungen von Wasser-
kraftanlagen, wenn 
diese nach der Erwei-
terung oder Erneue-
rung eine Leistung 
von mindestens 300 
kW aufweisen;
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c. Photovoltaikanlagen 
ohne Eigenverbrauch 
mit einer Leistung ab 
150 kW;

d. Windenergieanlagen;
e. Biomasseanlagen.

1bis Kein Anspruch auf 
eine gleitende Marktprä-
mie besteht für Wasser-
kraftanlagen, die überwie-
gend dem Umwälzbetrieb 
dienen. Der Bundesrat 
kann Ausnahmen vorse-
hen, wenn ein ausgewie-
sener Bedarf an zusätzli-
chen Speicherkapazitäten 
besteht, um erneuerbare 
Energien integrieren zu 
können.

2 Als neue Anlagen gelten 
Anlagen, die nach dem 
Inkrafttreten der Änderun-
gen vom … in Betrieb 
genommen werden.
3 Kein Anspruch auf eine 
gleitende Marktprämie 
besteht für:
a. Verbrennungsanlagen 

für Siedlungsabfälle 
(Kehrichtverbren-
nungsanlagen);

b. Schlammverbren-
nungs-, Klärgas- und 
Deponiegasanlagen;

c. Anlagen, die teilweise 
fossile Brenn- oder 
Treibstoffe nutzen.
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4 Für Ausnahmen von der 
Untergrenze bei Wasser-
kraftanlagen (Abs. 1 Bst. 
a und b) gelten die Absät-
ze 4 und 5 von Artikel 26.

4 Betrifft nur den französi-
schen Text.

5 Der Bundesrat regelt die 
weiteren Einzelheiten, 
insbesondere:
a. das Antragsverfahren;
b. die Vergütungsdauer;
c. energetische, ökologi-

sche und andere Min-
destanforderungen für 
Biomasseanlagen;

d. das vorzeitige Erlö-
schen des Anspruchs 
auf die gleitende 
Marktprämie;

e. den Austritt aus dem 
System der gleitenden 
Marktprämie;

f. die rechnerische Wei-
terverteilung der ein-
gespeisten Elektrizität 
durch die als Mess- 
und Abrechnungsein-
heiten tätigen Bilanz-
gruppen;

g. weitere Aufgaben der 
Bilanzgruppen und 
der Netzbetreiber, 
insbesondere eine 
Pflicht zur Abnahme 
und Vergütung im 
Rahmen von Artikel 
21 sowie eine allfällige 
damit zusammenhän-
gende Vorleistungs-
pflicht.
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Art. 29d Direktver-
marktung

Art. 29d Art. 29d

1 Für den Verkauf der 
Elektrizität im System der 
gleitenden Marktprämie 
gelten die Absätze 1–4 
von Artikel 21 sinnge-
mäss.
2 Übersteigt der Refe-
renz-Marktpreis den Ver-
gütungssatz, so steht der 
übersteigende Teil dem 
Netzzuschlagsfonds (Art. 
37) zu.
3 In den Monaten Dezem-
ber bis März kann der 
Betreiber 20 bis 40 Pro-
zent des übersteigenden 
Teils einbehalten. Der 
Bundesrat setzt den dem 
Betreiber zustehenden 
Teil fest.

3 Streichen 3 ... 
                 ... kann der 
Betreiber 10 bis maximal 
40 Prozent des überstei-
genden Teils ...

e-parl 14.09.2023 09:48



- 21 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 36     Begrenzung für 
einzelne Verwendungen 
und Warteliste
1 Beim Einsatz der Mittel 
für die einzelnen Verwen-
dungen sind die folgen-
den Höchstanteile zu 
beachten:
a. ein Höchstanteil von 

je 0,1 Rappen/kWh für 
die: 
1. wettbewerblichen 

Ausschreibungen,
2. Geothermie-Inves-

titionsbeiträge und 
-Garantien,

3. Entschädigung 
nach Artikel 34;

b. ein Höchstanteil von 
0,2 Rappen/kWh für 
die Investitionsbeiträ-
ge nach Artikel 26 
Absatz 1 für Wasser-
kraftanlagen mit einer 
Leistung von mehr als 
10 MW.

Art. 36 Art. 36 Art. 36Art. 36     Begrenzung für 
einzelne Verwendungen 
und Warteliste

Art. 36

1 Beim Einsatz der Mittel 
für die einzelnen Verwen-
dungen sind die folgen-
den Höchstanteile zu 
beachten:

1 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht),  
ausser:

1 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

a. ein Höchstanteil von 
je 0,1 Rappen/kWh für 
die:

a. ...

1. wettbewerblichen 
Ausschreibungen,

2. Geothermie-Inves-
titionsbeiträge und 
-Garantien,

3. Entschädigung 
nach Artikel 34;

4. die Investitionsbei-
träge nach Art. 9ter 
Absatz 2 Strom-
VG;

b. ein Höchstanteil von 
0,2 Rappen/kWh für 
die Investitionsbeiträ-
ge nach Artikel 26 
Absatz 1 für Wasser-
kraftanlagen mit einer 
Leistung von mehr als 
10 MW; 

c. ein Höchstanteil von 
0,2 Rappen/kWh für 
die Marktprämie für 
Elektrizität aus Gross-
wasserkraftanlagen.
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2 Das BFE legt jährlich die 
Mittel fest, die für Photo-
voltaikanlagen eingesetzt 
werden (Photovol-
taik-Kontingent). Es kann 
auch für die übrigen Tech-
nologien Kontingente 
festlegen. Es strebt dabei 
einen kontinuierlichen 
Zubau an und trägt der 
Kostenentwicklung Rech-
nung.
3 Der Bundesrat regelt die 
Folgen der Begrenzungen 
nach diesem Artikel. Er 
kann für die Investitions-
beiträge nach dem 5. Ka-
pitel Wartelisten vorse-
hen. Für deren Abbau 
kann er auch andere 
Kriterien als das Anmel-
dedatum vorsehen.

2 Das BFE legt jährlich die 
Mittel fest, die für Photo-
voltaikanlagen eingesetzt 
werden (Photovol-
taik-Kontingent). Es kann 
auch für die übrigen Tech-
nologien Kontingente 
festlegen. Es strebt dabei 
einen kontinuierlichen 
Zubau an und trägt der 
Kostenentwicklung Rech-
nung.

2 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

3 Der Bundesrat regelt die 
Folgen der Begrenzungen 
nach diesem Artikel. Er 
kann für die Investitions-
beiträge nach dem 5. Ka-
pitel Wartelisten vorse-
hen. Für deren Abbau 
kann er auch andere 
Kriterien als das Anmel-
dedatum vorsehen.

3 ... 
        
                              ... Er 
kann für die Investitions-
beiträge nach dem 5. 
Kapitel und für die gleiten-
de Marktprämie nach dem 
5a. Kapitel und Art. 9bis 
Abs. 2 Bst. b Wartelisten 
vorsehen. Für ...

3 Streichen (= gemäss  
geltendem Recht)

3 ... 
            
                               ... Er 
kann für die Investitions-
beiträge nach dem 5. 
Kapitel und für die gleiten-
de Marktprämie nach dem 
5a. Kapitel Wartelisten 
vorsehen. Für … 

3 Der Bundesrat regelt die 
Folgen der Begrenzungen 
nach diesem Artikel. (Rest 
streichen)

4 Nicht beanspruchte 
Mittel aus Absatz 1 Buch-
stabe c werden im Folge-
jahr unter Berücksichti-
gung der Höchstanteile in 
Absatz 1 für andere Ver-
wendungen nach Arti-
kel 26 Absatz 1 Buchsta-
ben b und c oder Artikel 
34 eingesetzt.
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Art. 45a1      Pflicht zur 
Nutzung der Sonnen- 
energie bei Gebäuden

1  In Kraft vom 1. Okt. 
2022 bis zum 31. 
Dez. 2025 (AS 2022 
543; BBl 2022 1536, 
1540).

Art. 45a Art. 45a      Pflicht zur 
Nutzung der Solare-
nergie bei Gebäuden

Art. 45a

Mehrheit Minderheit I (Vincenz, 
Bourgeois, Graber, 
Imark, Paganini, 
Reimann Lukas, 
Rüegger, Strupler, 
Wobmann)

Minderheit II (Imark, 
Graber, Nicolet, 
Reimann Lukas, 
Rüegger, Strupler, 
Wobmann)

Gemäss Ständerat StreichenFesthalten
1 Beim Bau neuer 
Gebäude mit einer 
anrechenbaren Ge-
bäudefläche von mehr 
als 300 m2 ist auf den 
Dächern oder an den 
Fassaden eine Solar-
anlage, beispielsweise 
eine Photovoltaik- 
oder eine Solarther-
mieanlage, zu erstel-
len. Die Kantone 
können diese Pflicht 
auch bei Gebäuden 
mit einer anrechenba-
ren Gebäudefläche 
von 300 m2 oder weni-
ger vorsehen.

1 Auf und an Gebäu-
den sind geeignete 
Flächen solaraktiv 
auszurüsten. Betroffen 
sind ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes noch 
nicht bewilligte Neu- 
und erhebliche Um- 
und Erneuerungsbau-
ten insbesondere bei 
Sanierung des Dachs.

1 Beim Bau neuer 
Gebäude mit einer 
anrechenbaren Ge-
bäudefläche von mehr 
als 300 m2 ist auf den 
Dächern oder an den 
Fassaden eine Solar-
anlage, beispielsweise 
eine Photovoltaik- 
oder eine Solarther-
mieanlage, zu erstel-
len. Die Kantone 
können bei Gebäuden 
mit einer anrechenba-
ren Gebäudefläche 
von weniger als 
300 m2 zusätzlich eine 
Pflicht vorsehen.

2 Die Kantone regeln 
die Ausnahmen, ins-
besondere wenn das 
Erstellen einer Solar-
anlage:

2 Die Kantone regeln 
die Umsetzungsmoda-
litäten für einen konti-
nuierlichen Ausbau, 
Sanktionen und die 
Ausnahmen, insbe-
sondere wenn das 
Erstellen einer Solar-
anlage:

2 Die Kantone regeln 
die Ausnahmen, ins-
besondere wenn das 
Erstellen einer Solar-
anlage:
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a. anderen öffent-
lich-rechtlichen Vor-
schriften widerspricht;

a. ... a. anderen öffent-
lich-rechtlichen Vor-
schriften widerspricht;

b. technisch nicht mög-
lich ist; oder

b. technisch nicht mög-
lich ist; 

b. technisch nicht mög-
lich ist; oder

c. wirtschaftlich unver-
hältnismässig ist.

c. durch eine anstehen-
de Dachsanierung 
verzögert werden darf; 
oder 

c. wirtschaftlich unver-
hältnismässig ist.

d. unwirtschaftlich ist. d. Streichen
3 Bis zum Inkrafttreten der 
kantonalen Gesetzesbe-
stimmungen zu den Aus-
nahmen regeln die Kan-
tonsregierungen die 
Ausnahmen auf Verord-
nungsstufe.

3 Bis zum Inkrafttreten der 
kantonalen Gesetzesbe-
stimmungen zu den Aus-
nahmen von der Pflicht 
zur Nutzung der Solare-
nergie bei Gebäuden 
nach Artikel 45a regeln 
die Kantonsregierungen 
die Ausnahmen auf Ver-
ordnungsstufe. 

3 Bis zum Inkrafttreten der 
kantonalen Gesetzesbe-
stimmungen zu den Aus-
nahmen regeln die Kan-
tonsregierungen die 
Ausnahmen auf Verord-
nungsstufe.

4 Kantone, welche Anfor-
derungen zur Eigenstro-
merzeugung bei Neubau-
ten gemäss MuKEn 2014 
Teil E oder weitergehend 
bis am 1. Januar 2023 
eingeführt haben, sind 
von der Umsetzung von 
den Absätzen 1-3 befreit. 

4 Aufgehoben 4 Kantone, welche Anfor-
derungen zur Eigenstro-
merzeugung bei Neubau-
ten gemäss MuKEn 2014 
Teil E oder weitergehend 
bis am 1. Januar 2023 
eingeführt haben, sind 
von der Umsetzung von 
den Absätzen 1-3 befreit.
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Art. 45abis Strompro-
duktion auf 
Fahrzeug-
abstellplät-
zen 

Art. 45abis Art. 45abis 

Mehrheit Minderheit (Graber, 
Bourgeois, Imark, Jauslin, 
Nicolet, Reimann Lukas, 
Rüegger, Strupler, 
Vincenz, Wobmann)
Gemäss Ständerat 
(= streichen)

Streichen

1 Geeignete neue dauer-
haft installierte Fahrzeug-
abstellplätze für Perso-
nenwagen im Freien ab 
einer Fläche von 250 m2 
sind ab 2030 mit solarak-
tiven Überdachungen 
auszustatten.

1 ... 
 
 
                              ... ab 
einer Fläche von 500 m2 
sind ab 2030 ... 
 

2 Geeignete bestehende 
dauerhaft installierte 
Fahrzeugabstellplätze für 
Personenwagen im Frei-
en ab einer Fläche von 
500 m2 sind ab 2030 
innerhalb von 5 Jahren 
mit solaraktiven Über-
dachungen auszustatten. 

2 ... 
 
 
 
 ... ab einer Fläche von 
1000 m2 sind ab 2030 ... 
 

3 Die Kantone regeln die 
Einzelheiten, Sanktionen 
und Ausnahmen nament-
lich für bereits durch die 
Natur oder andere Ge-
bäude beschattete Park-
flächen, Aspekte der 
Sicherheit, Architektur, 
Heimatschutz und des 
Netzanschlusses.

3 Festhalten
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Art. 46a Art. 46a     Vorbildfunktion 
von Bund und Kantonen 
in Bezug auf die Energie-
effizienz

Art. 46a Art. 46a

1 Der Bund und die Kan-
tone nehmen in Bezug 
auf die Energieeffizienz 
eine Vorbildfunktion wahr.

1bis Der Energieverbrauch 
der Zentralverwaltung pro 
Jahr ist gegenüber dem 
Stand im Jahr 2000 bis 
zum Jahr 2040 um 53 
Prozent zu senken. Der 
Bundesrat kann Ausnah-
men im Zusammenhang 
mit der Landessicherheit 
und dem Bevölkerungs-
schutz vorsehen.

1bis Der Energieverbrauch 
der zentralen Bundesver-
waltung pro Jahr ist ...

1bis Der Energieverbrauch 
der zentralen Bundesver-
waltung und der zentralen 
Kantonsverwaltungen pro 
Jahr ist gegenüber dem 
Stand ...

2 Der Bundesrat legt die 
notwendigen Massnah-
men für die zentrale Bun-
desverwaltung und die 
bundesnahen Betriebe 
fest.
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Mehrheit Minderheit I 
(Vincenz,  
Bourgeois, Clivaz 
Christophe,  
Egger Kurt,  
Girod, Jauslin, 
Klopfenstein 
Broggini,  
Masshardt, 
Munz, Nord-
mann, Schneider 
Schüttel, Suter)

Minderheit IV 
(Imark, Egger 
Mike, Graber, 
Page, Rüegger, 
Strupler,  
Wobmann)

Minderheit III 
(Klopfenstein 
Broggini, ...)

Minderheit II 
(Egger Kurt, 
Clivaz Christo-
phe, Girod,  
Klopfenstein 
Broggini,  
Masshardt, 
Munz,  
Nordmann, 
Schneider  
Schüttel, Suter)

8a. Kapitel: 
Effizienzziele 
für den Elektri-
zitätsver-
brauch

8a. Kapitel  
Gliederungstitel: 
Festhalten

8a. Kapitel  
(Art. 46b - Art. 
46f): Streichen

8a. Kapitel  
(Art. 46b - Art. 
46f): Gemäss 
Ständerat  
(= streichen)
(siehe Art. 70 
Abs. 1 Bst. h, Art. 
75d, 2. StromVG 
Art. 6 Abs. 4bis 
und 5ter, Art. 12 
Abs. 3 Bst. j)

8a. Kapitel  
(Art. 46b - Art. 
46f): Gemäss 
Ständerat  
(= streichen)
(siehe 2. 
StromVG Art. 6 
Abs. 4bis und 5ter, 
...)

8a. Kapitel  
Gliederungstitel: 
Streichen

8a. Kapitel  
Gliederungstitel: 
Streichen

Art. 46b     Ziel-
vorgaben für 
Elektrizitätsliefe-
ranten

Art 46b     Ziel-
vorgaben für 
Betreiber der 
Verteilnetze

Art. 46b Art 46b     Effizi-
enzsteigerungen 
durch Elektrizi-
tätslieferanten

Art 46b     Effizi-
enzsteigerungen 
durch Elektrizi-
tätslieferanten

Streichen
1 Die Elektrizitäts-
lieferanten müs-
sen Zielvorgaben 
zur stetigen Stei-
gerung der Effizi-
enz beim Elektri-
zitätsverbrauch 
erfüllen.

1 Die Betreiber 
der Verteilnetze 
müssen Zielvor-
gaben zur steti-
gen Steigerung 
der Effizienz 
beim Elektrizi-
tätsverbrauch 
erfüllen.

1 Zur Erreichung 
des Ziels gemäss 
Artikel 9ter Abs. 1 
StromVG legt der 
Bundesrat jährli-
che Zielvorgaben 
für Effizienzstei-
gerungen fest. 
Die Zielvorgaben 
enthalten keine 
Beschränkung 
der Menge an 
Elektrizität, wel-
che Elektrizitäts-
lieferanten abset-
zen dürfen.

1 Zur Erreichung 
des Ziels gemäss 
Artikel 9ter Abs. 1 
StromVG legt der 
Bundesrat jährli-
che Zielvorgaben 
für Effizienzstei-
gerungen fest. 
Die Zielvorgaben 
enthalten keine 
Beschränkung 
der Menge an 
Elektrizität, wel-
che Elektrizitäts-
lieferanten abset-
zen dürfen.
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(Mehrheit) (Minderheit I 
(Vincenz, ...))

(Minderheit II 
(Egger Kurt, ...))

2 Die Zielvorgabe 
eines Elektrizi-
tätslieferanten 
entspricht einem 
bestimmten An-
teil seines Absat-
zes im Winter-
halbjahr von 
Oktober bis März 
des Vorjahres bei 
Endverbrauche-
rinnen und End-
verbrauchern im 
Inland.

2 Die Zielvorgabe 
eines Betreibers 
eines Verteilnet-
zes entspricht 
einem bestimm-
ten Anteil seiner 
Stromlieferung im 
Mittel der drei 
vergangenen 
Jahre an Endver-
braucherinnen 
und Endverbrau-
cher in der 
Grundversor-
gung.

2 Elektrizitätsliefe-
ranten müssen 
die Zielvorgaben 
durch Massnah-
men für Effizienz-
steigerungen an 
bestehenden 
elektrisch betrie-
benen Geräten, 
Anlagen und 
Fahrzeugen bei 
schweizerischen 
Endverbrauche-
rinnen und End-
verbrauchern 
erfüllen. Soweit 
sie ihre Zielvor-
gabe nicht selber 
erfüllen, erwer-
ben sie andere 
schweizerische, 
gemäss diesem 
Artikel erbrachte 
Nachweise von 
Massnahmen zur 
Effizienzsteige-
rung.

2  Elektrizitätslie-
feranten müssen 
die Zielvorgaben 
durch Massnah-
men für Effizienz-
steigerungen an 
bestehenden 
elektrisch betrie-
benen Geräten, 
Anlagen und 
Fahrzeugen bei 
schweizerischen 
Endverbrauche-
rinnen und End-
verbrauchern 
erfüllen. Soweit 
sie ihre Zielvor-
gabe nicht selber 
erfüllen, erwer-
ben sie andere 
schweizerische, 
gemäss diesem 
Artikel erbrachte 
Nachweise von 
Massnahmen zur 
Effizienzsteige-
rung.
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Geltendes 
Recht

Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

(Mehrheit) (Minderheit I 
(Vincenz, ...))

(Minderheit II 
(Egger Kurt, ...))

3 Der Bundesrat 
legt den Anteil für 
alle Elektrizitäts-
lieferanten ein-
heitlich auf 
höchstens zwei 
Prozent fest. Er 
kann einzelne 
Kategorien von 
Elektrizitätsliefe-
ranten von Ziel-
vorgaben befrei-
en.

3 Der Bundesrat 
legt den Anteil für 
alle Betreiber der 
Verteilnetze ein-
heitlich auf 
höchstens zwei 
Prozent fest.  
(Rest streichen)

3 Die Effizienz-
steigerungen 
sind mittels stan-
dardisierter oder 
nicht standardi-
sierter Massnah-
men zu errei-
chen. Das BFE 
bezeichnet die 
einzelnen stan-
dardisierten 
Massnahmen 
und passt sie bei 
Bedarf an. Die 
nicht standardi-
sierten Massnah-
men sind dem 
BFE zur Zulas-
sung vorzulegen.

3 Die Effizienz-
steigerungen 
sind mittels stan-
dardisierter oder 
nicht standardi-
sierter Massnah-
men zu errei-
chen. Das BFE 
bezeichnet die 
einzelnen stan-
dardisierten 
Massnahmen 
und passt sie bei 
Bedarf an. Die 
nicht standardi-
sierten Massnah-
men sind dem 
BFE zur Zulas-
sung vorzulegen.
4 Die Zielvorgabe 
eines Elektrizi-
tätslieferanten 
entspricht einem 
bestimmten An-
teil seines Absat-
zes des Vorjah-
res bei Endver- 
braucherinnen 
und Endverbrau-
chern im Inland. 
Soweit die Elekt-
rizitätslieferanten 
das Ziel verfehlt 
haben, müssen 
sie den fehlen-
den Teil in den 
folgenden drei 
Jahren zusätzlich 
erfüllen.

4 Die Zielvorgabe 
eines Elektrizi-
tätslieferanten 
entspricht einem 
bestimmten An-
teil seines Absat-
zes des Vorjah-
res bei Endver- 
braucherinnen 
und Endverbrau-
chern im Inland. 
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Geltendes 
Recht

Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

(Mehrheit) (Minderheit I 
(Vincenz, ...))

(Minderheit II 
(Egger Kurt, ...))

5 Der Bundesrat 
regelt die Einzel-
heiten, insbeson-
dere:

5 Der Bundesrat 
kann ab dem 
dritten Jahr nach 
Inkrafttreten der 
Änderung vom … 
Sanktionen für 
Elektrizitätsliefe-
ranten vorsehen, 
die Zielvorgaben 
nicht erfüllt ha-
ben. Die Sankti-
on beträgt höchs-
tens 5 Rappen 
für jede kWh, um 
die die Zielvorga-
ben verfehlt wur-
den. Soweit die 
Elektrizitätsliefe-
ranten das Ziel 
verfehlt haben, 
müssen sie den 
fehlenden Teil in 
den folgenden 
drei Jahren zu-
sätzlich erfüllen.

a. die Festle-
gung des 
Anteils des 
Absatzes der 
Unterneh-
men, der für 
die Zielvorga-
be massgeb-
lich ist;

b. die Befreiung 
einzelner 
Kategorien 
von Elektrizi-
tätslieferanten 
von Zielvor-
gaben;

c. die Anforde-
rungen an 
den Nachweis 
von Effizienz-
steigerungen;

d. die Anrechen-
barkeit kanto-
naler und 
kommunaler 
Massnahmen.
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Geltendes 
Recht

Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

(Mehrheit) (Minderheit I 
(Vincenz, ...))

(Minderheit II 
(Egger Kurt, ...))
6 Der Bundesrat 
regelt die Einzel-
heiten, insbeson-
dere:
a. die Festle-

gung des 
Anteils des 
Absatzes der 
Unterneh-
men, der für 
die Zielvorga-
be massgeb-
lich ist;

b. die Befreiung 
einzelner 
Kategorien 
von Elektrizi-
tätslieferanten 
von Zielvor-
gaben;

c. die Anforde-
rungen an 
den Nachweis 
von Effizienz-
steigerungen;

d. die Anrechen-
barkeit kanto-
naler und 
kommunaler 
Massnahmen.

(siehe Art. 46c, 
Art. 46d, Art. 46e, 
Art. 70 Abs. 1 
Bst. h, Art. 75d, 
2. StromVG Art. 
6 Abs. 4bis und 5ter 
und Art. 12 Abs. 
3 Bst. j)

(siehe Art. 46c, 
Art. 46d, Art. 46e, 
Art. 70 Abs. 1 
Bst. h, Art. 75d, 
2. StromVG Art. 
6 Abs. 4bis und 5ter  

und Art. 12 Abs. 
3 Bst. j)
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 46c     Erfüllung 
der Zielvorgaben

Art. 46c Art. 46c

Mehrheit Minderheit I  
(Vincenz, ...)

Minderheit II  
(Egger Kurt, ...)

Streichen Gemäss Ständerat  
(= streichen)
(siehe Art. 46b, ...)

Gemäss Ständerat  
(= streichen)
(siehe Art. 46b, ...)

Elektrizitätslieferanten 
erfüllen ihre Zielvorga-
be, indem sie dem 
Bund entsprechende 
Massnahmen bei 
schweizerischen End-
verbraucherinnen und 
Endverbrauchern zur 
Effizienzsteigerung im 
Winterhalbjahr nach-
weisen. Soweit sie 
ihre Zielvorgabe nicht 
selber erfüllen, erwer-
ben sie andere 
schweizerische, ge-
mäss diesem Kapitel 
erbrachte Nachweise 
von Massnahmen zur 
Effizienzsteigerung.

Betreiber der Verteil-
netze erfüllen ihre 
Zielvorgabe, indem 
sie dem Bund ent-
sprechende Massnah-
men bei schweizeri-
schen 
Endverbraucherinnen 
und Endverbrauchern 
in der Grundversor-
gung zur Effizienzstei-
gerung nachweisen. 
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

 
 

Art. 46d     Massnah-
men und Nachweis 
von Effizienzsteige-
rungen 

Art. 46d Art. 46d

Mehrheit Minderheit I  
(Vincenz, ...)

Minderheit II  
(Egger Kurt, ...)

Streichen Gemäss Ständerat  
(= streichen)
(siehe Art. 46b, ...)

Gemäss Ständerat  
(= streichen)
(siehe Art. 46b, ...)

1 Die Effizienzsteige-
rungen sind mittels 
standardisierter oder 
nicht standardisierter 
Massnahmen zu errei-
chen. Nicht anrechen-
bar sind insbesondere 
Massnahmen:

1 Die Effizienzsteige-
rungen sind mittels 
standardisierter oder 
nicht standardisierter 
Massnahmen zu errei-
chen. (Rest streichen)

a. die ohnehin umge-
setzt werden oder 
aufgrund einer 
gesetzlichen Ver-
pflichtung getätigt 
werden müssen;

b. im Rahmen des 
CO2-Gesetzes 
vom 23. Dezem-
ber 2011;

c. im Rahmen von 
Zielvereinbarun-
gen für die Rück-
erstattung des 
Netzzuschlags 
(Art. 41);

d. die von der öffent-
lichen Hand des 
Bundes, der Kan-
tone oder der 
Gemeinden unter-
stützt werden.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

(Mehrheit) (Minderheit I  
(Vincenz, ...))

(Minderheit II  
(Egger Kurt, ...))

2 Das BFE bezeichnet 
die einzelnen stan-
dardisierten Massnah-
men und passt sie bei 
Bedarf an. Die nicht 
standardisierten 
Massnahmen sind 
dem BFE zur Zulas-
sung vorzulegen.

² Das BFE bezeichnet 
unter Einbezug der 
Branche die einzelnen 
standardisierten 
Massnahmen und 
passt sie bei Bedarf 
an. Es schliesst dabei 
bestehende und be-
währte Massnahmen 
mit ein. Die nicht stan-
dardisierten Massnah-
men sind dem BFE 
zur Zulassung vorzu-
legen. 

3 Das BFE legt die 
Anforderungen an den 
Nachweis der Mass-
nahmen fest.

3 Festhalten

4 Das BFE rechnet 
Massnahmen zur 
Effizienzsteigerung, 
welche durch Pro-
gramme der Kommu-
nen und Kantone 
ergriffen werden, den 
zuständigen kommu-
nalen und kantonalen 
Betreibern der Verteil-
netze mittels nicht 
handelbarer Nachwei-
se für ergriffene Mass-
nahmen zur Effizienz-
steigerung an. 
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

 

Art. 46e     Festlegung 
und Überprüfung der 
Zielvorgabe

Art. 46e Art. 46e

Mehrheit Minderheit I  
(Vincenz, ...)

Minderheit II  
(Egger Kurt, ...)

Streichen Gemäss Ständerat  
(= streichen)
(siehe Art. 46b, ...)

Gemäss Ständerat  
(= streichen)
(siehe Art. 46b, ...)

1 Das BFE legt für 
jeden Elektrizitätsliefe-
ranten aufgrund des 
Vorjahresabsatzes die 
Zielvorgabe fest und 
prüft alle drei Jahre, 
ob die einzelnen Elek-
trizitätslieferanten:

1 Das BFE legt für 
jeden Betreiber der 
Verteilnetze aufgrund 
des Vorjahresabsat-
zes die Zielvorgabe 
fest und prüft alle drei 
Jahre, ob die einzel-
nen Betreiber der 
Verteilnetze die Sum-
me ihrer jährlichen 
Zielvorgaben am Ende 
der jeweiligen Dreijah-
resperiode (Zielvorga-
be-Periode) erfüllt 
haben.

a. die Summe ihrer 
jährlichen Zielvor-
gaben am Ende 
der jeweiligen 
Dreijahresperiode 
(Zielvorgabe-Peri-
ode) erfüllt haben; 
oder

b. ihrer Ersatzabga-
bepflicht nachge-
kommen sind.

2 Die Elektrizitätsliefe-
ranten übermitteln 
dem BFE die dafür 
nötigen Daten und 
erstatten ihm jährlich 
über die Zielerrei-
chung Bericht.

2 Die Betreiber der 
Verteilnetze übermit-
teln dem BFE die 
dafür nötigen Daten 
und erstatten ihm 
jährlich über die Zie-
lerreichung Bericht. 
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

(Mehrheit) (Minderheit I  
(Vincenz, ...))

(Minderheit II  
(Egger Kurt, ...))

3 Die Nachweise für 
erzielte Effizienzstei-
gerungen können 
zwischen Elektrizitäts-
lieferanten gehandelt 
und von Effizienz-
dienstleistern an Elek-
trizitätslieferanten 
veräussert werden. 
Nachweise für erzielte 
Effizienzsteigerungen 
können auf die nach-
folgende Zielvorga-
beperiode übertragen 
werden.

3 Die Nachweise für 
ergriffene Massnah-
men zur Effizienzstei-
gerung können zwi-
schen Betreibern der 
Verteilnetze gehandelt 
und von Effizienz-
dienstleistern an Be-
treiber der Verteilnetze 
veräussert werden. 
Nachweise für ergriffe-
ne Massnahmen zur 
Effizienzsteigerung 
können auf die nach-
folgende Zielvorga-
beperiode übertragen 
werden. 
4 Soweit verpflichtete 
Betreiber der Verteil-
netze ihre Zielvorgabe 
nicht selber erfüllen, 
erwerben sie von 
anderen Betreibern 
der Verteilnetze oder 
schweizerischen Effi-
zienzdienstleistern so 
viele Nachweise für 
ergriffene Massnah-
men zur Effizienzstei-
gerung, bis ihre Ziel-
vorgabe erfüllt ist.
5 Das BFE berichtet 
regelmässig in einem 
Reporting an den 
Bundesrat über die 
Einhaltung der Ziel-
vorgaben und die 
Funktionsfähigkeit des 
Marktes für Nachwei-
se für ergriffene Mass-
nahmen zur Effizienz-
steigerung.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 46f Sanktion 
bei Nichter-
füllung

Art. 46f

Streichen
1 Elektrizitätslieferanten, 
die die Summer ihrer 
Zielvorgaben am Ende 
einer Dreijahresperiode 
nicht erfüllt haben, müs-
sen:
a. eine Sanktion entrich-

ten; und
b. das Ziel, soweit sie es 

verfehlt haben, in der 
nächsten Zielvorga-
be-Periode zusätzlich 
erfüllen. 

2 Die Sanktion beträgt 5 
Rappen für jede kWh, um 
die die Zielvorgaben ver-
fehlt wurden.
3 Sie darf nicht auf die 
Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher über-
wälzt werden.
4 Die Sanktionsgelder 
werden in den Netzzu-
schlagsfonds eingelegt. 
Sie werden über die wett-
bewerblichen Ausschrei-
bungen nach Artikel 32 für 
Effizienzmassnahmen 
verwendet. 
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 70 Abs. 1 Bst. b

1 Mit Busse bis zu 
100 000 Franken wird 
bestraft, wer vorsätzlich:

b. im Rahmen des Ein-
speisevergütungssys-
tems (Art. 19) oder 
der Investitionsbeiträ-
ge (Art. 25–27b) un-
richtige oder unvoll-
ständige Angaben 
macht;

Art. 70Art. 70 Übertretun-
gen

Art. 70

1 ...1 Mit Busse bis zu 
100 000 Franken wird 
bestraft, wer vorsätzlich:

1 ...

a. Vorschriften über den 
Herkunftsnachweis, 
die Elektrizitätsbuch-
haltung und die Kenn-
zeichnung von Elektri-
zität verletzt (Art. 9);

b. im Rahmen des Ein-
speisevergütungssys-
tems (Art. 19) oder 
der Investitionsbeiträ-
ge (Art. 25–27b) un-
richtige oder unvoll-
ständige Angaben 
macht;

b. Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

c. im Zusammenhang 
mit der Marktprämie 
für Elektrizität aus 
Grosswasserkraftanla-
gen (Art. 30 und 31) 
unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben 
macht;

d. im Rahmen der Erhe-
bung des Netzzu-
schlags (Art. 35) oder 
der Rücker stattung 
des Netzzuschlags 
(Art. 39–43) oder im 
Zusammenhang mit 
der für die Rückerstat-
tung des Netzzu-
schlags abgeschlos-
senen Zielverein- 
barung (Art. 40 Bst. a 
und 41) unrichtige 
oder unvollständige 
Angaben macht;
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

e. Vorschriften über 
serienmässig her-
gestellte Anlagen, 
Fahrzeuge und 
Geräte verletzt 
(Art. 44);

f. von der zuständi-
gen Behörde ver-
langte Auskünfte 
verweigert oder 
unrich tige oder 
unvollständige 
Angaben macht 
(Art. 57);

g. gegen eine Aus-
führungsvorschrift, 
deren Übertretung 
für strafbar erklärt 
wird, oder gegen 
eine unter Hinweis 
auf die Strafandro-
hung dieses Arti-
kels an ihn gerich-
tete Verfügung 
verstösst.
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Geltendes 
Recht

Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Mehrheit Minderheit I 
(Vincenz, ...)

Minderheit II 
(Egger Kurt, ...)

Minderheit IV 
(Imark, ...)

Minderheit III 
(Klopfenstein 
Broggini, ...)

h. Streichen
(siehe Art. 46b, 
...)

h. Vorschriften 
zu den Effizi-
enzzielen für 
den Elektrizi-
tätsverbrauch 
verletzt (Art. 
46b-46d).

h. Streichen
(siehe 2. Strom-
VG Art. 6 Abs. 
4bis und 5ter, ...)

h. Streichen
(siehe Art. 46b, 
...)

h. Streichen
(siehe 8a. 
Kapitel, ...)

2 Wird die Tat 
fahrlässig began-
gen, so ist die 
Strafe Busse bis 
zu 20 000 Fran-
ken.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 75a     Übergangsbe-
stimmungen zu den In-
vestitionsbeiträgen sowie 
den Geothermie-Erkun-
dungsbeiträgen und -ga-
rantien
1 Wurde dem Betreiber 
einer Photovoltaikanlage 
die Einmalvergütung oder 
dem Betreiber einer Was-
serkraft- oder Biomasse-
anlage der Investitions-
beitrag vor dem 
Inkrafttreten der Ände-
rung vom ... dem Grund-
satz nach zugesichert, so 
steht ihm diese weiterhin 
zu. Es gelten die Bestim-
mungen des 5. Kapitels 
des bisherigen Rechts in 
der Fassung vom 
30. September 20163. 

2 Die bis zum letzten 
Stichtag vor Inkrafttreten 
der Änderung vom ... 
eingereichten vollständi-
gen Gesuche um Investi-
tionsbeiträge für Wasser-
kraftanlagen mit einer 
Leistung von mehr als 
10 MW werden nach den 
Bestimmungen des 5. Ka-
pitels des bisherigen 
Rechts in der Fassung 
vom 30. September 2016 
beurteilt.

3  AS 2017 6839

Art. 75a     Übergangsbe-
stimmungen zu den In-
vestitionsbeiträgen sowie 
den Geothermie-Erkun-
dungsbeiträgen und –ga-
rantien

Art. 75a Art. 75a

1 Wurde dem Betreiber 
einer Photovoltaikanlage 
die Einmalvergütung oder 
dem Betreiber einer Was-
serkraft- oder Biomasse-
anlage der Investitions-
beitrag vor dem 
Inkrafttreten der Ände-
rung vom 1. Oktober 2021 
dem Grundsatz nach 
zugesichert, so steht ihm 
diese weiterhin zu. Es 
gelten die Bestimmungen 
des 5. Kapitels des bishe-
rigen Rechts in der Fas-
sung vom 30. Septem-
ber 2016.

1 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

2 Die bis zum letzten 
Stichtag vor Inkrafttreten 
der Änderung vom 1. Ok-
tober 2021 eingereichten 
vollständigen Gesuche 
um Investitionsbeiträge 
für Wasserkraftanlagen 
mit einer Leistung von 
mehr als 10 MW werden 
nach den Bestimmungen 
des 5. Kapitels des bishe-
rigen Rechts in der Fas-
sung vom 30. Septem-
ber 2016 beurteilt.

2 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

3 Die vor dem Inkrafttreten 
der Änderung vom ... 
eingereichten vollständi-
gen Gesuche um einen 
Investitionsbeitrag für 
bestehende Wasserkraft-
anlagen mit einer Leis-
tung von höchstens 
10 MW oder für Biomas-
seanlagen werden nach 
den Bestimmungen des 
5. Kapitels des bisherigen 
Rechts in der Fassung 
vom 30. September 2016 
beurteilt. 
 
 
 
 
 
 

4 Wer vor Inkrafttreten der 
Änderung vom ... ein 
Gesuch für einen Geo-
thermie-Erkundungsbei-
trag oder für eine Geo-
thermie-Garantie nach 
Artikel 33 des bisherigen 
Rechts in der Fassung 
vom 30. September 2016 
eingereicht oder bereits 
einen entsprechenden 
Vertrag abgeschlossen 
hat, kann beim BFE bis 
sechs Monate nach In-
krafttreten dieser Ände-
rung anstelle des Geo-
thermie-Erkundungsbei-
trags oder der 
Geothermie-Garantie 
einen Investitionsbeitrag 
nach Artikel 27b Absatz 1 
Buchstabe b beantragen.

3 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

3 Wer vor Inkrafttreten der 
Änderung vom 1. Okto-
ber 2021 ein Gesuch für 
einen Geothermie-Erkun-
dungsbeitrag oder für 
eine Geothermie-Garantie 
nach Artikel 33 des bishe-
rigen Rechts in der Fas-
sung vom 30. Septem-
ber 2016 eingereicht oder 
bereits einen entspre-
chenden Vertrag abge-
schlossen hat, kann beim 
BFE bis sechs Monate 
nach Inkrafttreten dieser 
Änderung anstelle des 
Geothermie-Erkundungs-
beitrags oder der Geo-
thermie-Garantie einen 
Investitionsbeitrag nach 
Artikel 27b Absatz 1 
Buchstabe b beantragen.

4 Streichen

e-parl 14.09.2023 09:48



- 43 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 75c     Übergangsbe-
stimmung zu Artikel 15 in 
der Version vom…

Art. 75c

Streichen
1 Anlagen, die vor dem 
Inkrafttreten der Ände-
rung vom ... in Betrieb 
genommen wurden, ha-
ben bis zum Ende ihres 
15. Betriebsjahres An-
spruch auf eine fixe Ver-
gütung von mindestens 9 
Rp./kWh, sofern sie nicht 
von der Einspeisevergü-
tung profitieren. Ihr Betrei-
ber kann sich dafür ent-
scheiden, in das neue 
System zu wechseln, 
oder seine Energie frei zu 
verkaufen. Der Bundesrat 
regelt die Einzelheiten.
² Betreiber von Photovol-
taikanlagen bis 50 kW, die 
in den ersten fünf Jahren 
nach dem Inkrafttreten 
der Änderung vom … in 
Betrieb genommen wer-
den, haben bis zum Ende 
ihres zehnten Betriebsjah-
res Anspruch auf eine fixe 
Vergütung von mindes-
tens 9 Rp./kWh im Jah-
resdurchschnitt, sofern 
sie nicht von der Einspei-
severgütung profitieren.
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Geltendes 
Recht

Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Mehrheit Minderheit I 
(Vincenz, ...)

Minderheit II 
(Egger Kurt, ...)

Minderheit IV 
(Imark, ...)

Minderheit III 
(Klopfenstein 
Broggini, ...)

Art. 75d    Über- 
gangsbestim- 
mung zu Effizi-
enzzielen für den 
Elektrizitätsver-
brauch 

 
 
 
Streichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe 2. Strom-
VG Art. 6 Abs. 
4bis und 5ter, ...)

Titel:      Über-
gangsbestim-
mung zu Artikel 
46b in der Versi-
on vom …

Titel:      Über-
gangsbestim-
mung zu Artikel 
46b in der Versi-
on vom …

 
 
 
Streichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe 8a. 
Kapitel, ...)

Kommunen, 
Kantone bezie-
hungsweise de-
ren Betreiber der 
Verteilnetze, die 
in den letzten 
fünf Jahren vor 
Inkrafttreten des 
Kapitels 8a 
Massnahmen zur 
Effizienzsteige-
rung umgesetzt 
haben, können 
Daten mit ent-
sprechenden 
Nachweisen 
beim BFE einrei-
chen. Im Gegen-
zug erhalten die 
zuständigen 
Betreiber der 
Verteilnetze vom 
BFE nicht han-
delbare Nachwei-
se für ergriffene 
Massnahmen zur 
Effizienzsteige-
rung bei Endver-
braucherinnen 
und Endverbrau-
chern in der 
Grundversor-
gung, die sie in 
den ersten drei 

Der Bundesrat 
regelt die Anre-
chenbarkeit kan-
tonaler und kom-
munaler Mass- 
nahmen, die vor 
Inkrafttreten der 
Änderung vom … 
umgesetzt wor-
den sind.
(siehe Art. 46b, 
...)

Der Bundesrat 
regelt die Anre-
chenbarkeit kan-
tonaler und kom-
munaler Mass- 
nahmen, die vor 
Inkrafttreten der 
Änderung vom … 
umgesetzt wor-
den sind.
(siehe Art. 46b, 
...)
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Geltendes 
Recht

Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

(Mehrheit) (Minderheit I 
(Vincenz, ...))

(Minderheit IV 
(Imark, ...))

(Minderheit III 
(Klopfenstein 
Broggini, ...))

(Minderheit II 
(Egger Kurt, ...))

Dreijahresperio-
den zur Errei-
chung ihrer Ziel-
vorgaben ein- 
setzen können. 
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2. Stromversorgungs-
gesetz vom 
23. März 20074

Art. 4 Abs. 1 Bst. b, e, f, j 
und k
1 In diesem Gesetz be-
deuten:

b. Endverbraucher: Kun-
den, welche Elektrizi-
tät für den eigenen 
Verbrauch oder zur 
Speicherung aus dem 
Netz beziehen; ausge-
nommen hiervon ist 
der Elektrizitätsbezug 
für den Eigenbedarf 
eines Kraftwerkes 
sowie für den Antrieb 
von Pumpen in Pump-
speicherkraftwerken;

4  SR 734.7

2. ... 2. ... 2. ... 2. ...

Art. 4Art. 4 Begriffe Art. 4 Art. 4

1 ...1 In diesem Gesetz be-
deuten:

1 ... 1 ...

a. Elektrizitätsnetz: Anla-
ge aus einer Vielzahl 
von Leitungen und 
den erforderli chen 
Nebenanlagen zur 
Übertragung und 
Verteilung von Elektri-
zität. Elektrizitätslei-
tungen mit kleiner 
räumlicher Ausdeh-
nung zur Feinver-
teilung, wie auf Indust-
riearealen oder 
innerhalb von Gebäu-
den, gelten nicht als 
Elektrizitätsnetze;

b. Endverbraucher: Kun-
den, welche Elektrizi-
tät für den eigenen 
Verbrauch kaufen. 
Ausgenommen hier-
von ist der Elektrizi-
tätsbezug für den 
Eigen be darf eines 
Kraftwerkes sowie für 
den Antrieb von Pum-
pen in Pumpspeicher-
kraftwerken;

b. Endverbraucher: Kun-
den, welche Elektrizi-
tät für den eigenen 
Verbrauch oder zur 
Speicherung aus dem 
Netz beziehen;  
(Rest streichen) 
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e. Regelenergie: auto-
matisch oder manuell 
abrufbarer Einsatz 
von Elektrizität zur 
Einhaltung des ge-
planten Elektrizitäts-
austausches und zur 
Gewährleistung des 
sicheren Netzbetrie-
bes;

c. Erneuerbare Energi-
en: Wasserkraft, Son-
nenenergie, Geother-
mie, Umge bungs- 
wärme, Windenergie 
und Energie aus Bio-
masse und aus Abfäl-
len aus Biomasse;

cbis.  Erweiterte Eigenpro-
duktion Grundversor-
gung: Elektrizitätspro-
duktion aus eigenen 
Anlagen und aus 
Anlagen, bei denen 
aufgrund einer Beteili-
gung ein Bezugsrecht 
besteht. Gleichgestellt 
ist Elektrizität auf-
grund der Abnahme-
pflicht nach Artikel 15 
des Energiegesetzes 
vom 30. September 
2016. 

d. Netzzugang: Recht 
auf Netznutzung, um 
von einem Lieferanten 
freier Wahl Elektrizität 
zu beziehen oder 
Elektrizität in ein Netz 
einzuspeisen;

e. Regelenergie: Auto-
matischer oder von 
Kraftwerken abrufba-
rer Einsatz von Elekt-
rizität zur Einhaltung 
des geplanten Elektri-
zitätsaustausches und 
zur Gewährleistung 
des sicheren Netzbe-
triebes;
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

f. Regelzone: Gebiet, für 
dessen Netzregelung 
die nationale Netzge-
sellschaft verantwort-
lich ist; die Regelzone 
wird physikalisch 
durch Messpunkte 
festgelegt;

ebis. Bilanzgruppe: rechtli-
cher Zusammen-
schluss von Teilneh-
mern am 
Elektrizitätsmarkt, um 
gegenüber der natio-
nalen Netzgesellschaft 
eine gemein same 
Mess- und Abrech-
nungseinheit inner-
halb der Regelzone 
Schweiz zu bilden;

eter. Ausgleichsenergie: 
Elektrizität, die zum 
Ausgleich der Diffe-
renz zwischen dem 
effektiven Bezug oder 
der effektiven Liefe-
rung einer Bilanzgrup-
pe und deren Bezug 
beziehungsweise 
deren Lieferung nach 
Fahrplan in Rechnung 
gestellt wird.

f. Regelzone: Gebiet, für 
dessen Netzregelung 
die nationale Netzge-
sellschaft verantwort-
lich ist. Die Regelzone 
wird physikalisch 
durch Messstellen 
fest gelegt;
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j. Messstellenbetrieb: 
Einbau, Betrieb und 
Wartung der Messmit-
tel in einer Messstelle;

g. Systemdienstleistun-
gen: Die für den si-
cheren Betrieb der 
Netze notwendigen 
Hilfsdienste. Diese 
umfassen insbeson-
dere Systemkoordina-
tion, Bilanz ma-
nagement, 
Primärregelung, 
Schwarzstart- und 
Inselbetriebsfähigkeit 
von Er zeugern, Span-
nungshaltung (inkl. 
Anteil Blindenergie), 
betriebliche Mes-
sungen und Ausgleich 
der Wirkverluste;

h. Übertragungsnetz: 
Elektrizitätsnetz, das 
der Übertragung von 
Elektrizität über grö-
ssere Distanzen im In- 
land sowie dem Ver-
bund mit den 
ausländi schen Net- 
zen dient und in der 
Regel auf der Span-
nungsebene 220/380 
kV betrieben wird;

i. Verteilnetz: Elektrizi-
tätsnetz hoher, mittle-
rer oder niederer 
Spannung zum Zwe-
cke der Belieferung 
von Endverbrauchern 
oder Elektrizitätsver-
sorgungsunterneh-
men.

j. Streichen
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
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k. Messdienstleistungen: 
Erfassung, Bearbei-
tung und Übermittlung 
der Messdaten.

Art. 6 Grundver-
sorgung 

1 Endverbraucher mit 
einem Jahresverbrauch 
von weniger als 100 MWh 
pro Verbrauchsstätte, die 
von ihrem Netzzugang 
nicht oder nicht mehr 
Gebrauch machen, haben 
Anspruch, vom Netzbe-
treiber ihres Netzgebiets 
jederzeit zu angemesse-
nen Tarifen mit der ge-
wünschten Menge an 
Elektrizität versorgt zu 
werden (Grundversor-
gung). 
 
 
 
 

k. Streichen

2 Der Bundesrat kann die 
Begriffe nach Absatz 1 
sowie weitere in diesem 
Gesetz verwendete Be-
griffe näher ausführen 
und veränderten techni-
schen Voraussetzungen 
anpassen.

Art. 6     Lieferpflicht und 
Tarifgestaltung für feste 
Endverbraucher

Art. 6 Art. 6Art. 6 Art. 6     Lieferpflicht und 
Tarifgestaltung in der 
Grundversorgung

1 Die Betreiber der Verteil-
netze treffen die erforder-
lichen Massnahmen, 
damit sie in ihrem Netzge-
biet den festen Endver-
brauchern und den End-
verbrauchern, die auf den 
Netzzugang verzichten, 
jederzeit die gewünschte 
Menge an Elektrizität mit 
der erforderlichen Qualität 
und zu angemessenen 
Tarifen liefern können.

1 Festhalten1 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

1 Die Betreiber der Verteil-
netze treffen die erforder-
lichen Massnahmen, 
damit sie in ihrem Netzge-
biet den festen Endver-
brauchern und den End-
verbrauchern, die auf den 
Netzzugang verzichten, 
jederzeit die gewünschte 
Menge an Elektrizität mit 
der erforderlichen Quali- 
tät und zu angemessenen 
Tarifen liefern können. Sie 
verfügen für den Einkauf 
der nicht selbst produzier-
ten Elektrizität über Be-
schaffungsstrategien, die 
eine Absicherung gegen 
extreme Marktpreis-
schwankungen bieten.
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2 Die Netzbetreiber bieten 
in der Grundversorgung 
als Standard ein Elektrizi-
tätsprodukt an, das aus-
schliesslich auf der Nut-
zung von inländischer 
erneuerbarer Energie 
beruht (Standardstrom-
produkt).

3 Die Grundversorgungs-
tarife müssen für ein Jahr 
fest und für Endverbrau-
cher mit gleichartigem 
Bezugsprofil einheitlich 
sein. Sie gelten als ange-
messen, wenn sie sich im 
Rahmen der Marktpreise 
vergleichbarer Elektrizi-
tätsprodukte des betref-
fenden Jahres (Ver-
gleichsmarktpreise) 
bewegen. 
 
 
 

2 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

2 Als feste Endverbrau-
cher im Sinne dieses 
Artikels gelten die Haus-
halte und die anderen 
Endverbraucher mit ei-
nem Jahresverbrauch von 
weniger als 100 MWh pro 
Verbrauchsstätte.

Mehrheit Minderheit (Imark, 
Graber, Nicolet, Reimann 
Lukas, Rüegger, Strupler, 
Wobmann)

2bis Die Netzbetreiber 
bieten in der Grundver-
sorgung als Standard ein 
Elektrizitätsprodukt an, 
das ausschliesslich auf 
der Nutzung von erneuer-
barer Energie beruht 
(Standardstromprodukt).

2bis ... 
 
         ... als Standard ein 
Elektrizitätsprodukt an, 
das insbesondere auf der 
Nutzung von inländischer 
erneuerbarer Energie 
beruht (Standardstrom-
produkt).

2bis Festhalten 2bis Gemäss Ständerat

3 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

3 Die Betreiber der Verteil-
netze legen in ihren Netz-
gebieten für feste 
Endverbrau cher mit 
gleichartiger Verbrauch-
scharakteristik, die von 
der gleichen Spannungs-
ebene Elektrizität bezie-
hen, einen einheit lichen 
Elektrizitätstarif fest. Die 
Elektrizi tätstarife sind für 
mindestens ein Jahr fest 
und sind aufgeschlüsselt 
nach Netznut zung, Ener-
gielieferung, Abgaben und 
Leistungen an Gemein-
wesen zu veröffentli chen.
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4 Der Bundesrat regelt die 
Grundsätze für die Ermitt-
lung der Vergleichsmarkt-
preise. Er kann Vorgaben 
zur Zusammensetzung 
des Standardstrompro-
dukts machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Gemäss geltendem 
Recht, aber: 
                       ... die Arti-
kel 14-15a. ...

4 Zur Festlegung des 
Tarifbestandteils der Netz-
nutzung gelten die Arti-
kel 14 und 15. Für den 
Tarifbestandteil der Ener-
gielieferung hat der Netz-
betreiber eine Kostenträ-
gerrechnung zu führen. 
Der Umstand, dass feste 
Endverbraucher gegebe-
nenfalls auch Energie 
einspeisen, darf bei der 
Festlegung des Tarifbe-
standteils der Energielie-
ferung nicht berücksichtigt 
werden.
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Geltendes 
Recht

Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Mehrheit Minderheit I  
(Vincenz, ...)

Minderheit II  
(Egger Kurt, ...)

Minderheit IV  
(Imark, ...)

Minderheit III  
(Klopfenstein 
Broggini, Clivaz 
Christophe,  
Egger Kurt,  
Jauslin, Girod, 
Masshardt, 
Munz, Schneider 
Schüttel, Suter, 
Vincenz)

4bis Die Betreiber 
der Verteilnetze 
können den End-
verbrauchern zur 
Unterstützung 
von Energiespar-
modellen für die 
Energielieferung 
einen Tarifbe-
standteil anbie-
ten, in den zu-
sätzlich zu den 
Gestehungskos-
ten 5 Prozent 
eingerechnet 
sind. Dafür ist 
beim Endver-
braucher eine 
Einsparung von 
Elektrizität von 
mindestens 5 
Prozent zu errei-
chen.

4bis Streichen 4bis Festhalten 4bis Festhalten  
(= Streichen)

4bis Um das Ener-
giesparen zu 
unterstützen, 
wenden die Be-
treiber der Ver-
teilnetze auf die 
Endverbraucher 
in der Grundver-
sorgung einen 
Tarifbestandteil 
für die Energielie-
ferung an, in 
welchem die 
Kosten für die 
Durchführung 
eines Energieein-
sparprogramms 
enthalten sind. 
Dabei gilt Folgen-
des: 
a. Der Tarifbe-

standteil 
beträgt maxi-
mal 0,5 Rp./
kWh und 
dient der 
Finanzierung 
von Massnah-
men zur Effi-
zienzsteige-
rung des 
Stromver-
brauchs bei
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Geltendes 
Recht

Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

(Mehrheit) (Minderheit I  
(Vincenz, ...))

(Minderheit II  
(Egger Kurt, ...))

(Minderheit IV  
(Imark, ...))

(Minderheit III  
(Klopfenstein 
Broggini, ...))
 den Verbrau-

chern in der 
Grundversor-
gung im glei-
chen Versor-
gungsgebiet 
und trägt 
damit zur 
Erreichung 
des Ziels 
nach Artikel 
9ter bei;

b. Das BFE legt 
unter Einbe-
zug der Bran-
che mögliche 
Massnahmen 
fest. Kantona-
le oder kom-
munale Mass-
nahmen, die 
das gleiche 
Ziel verfolgen, 
können ange-
rechnet wer-
den. Die 
Betreiber der 
Verteilnetze 
erstatten dem 
BFE jährlich 
Bericht über 
die Massnah-
men, deren 
Auswirkungen 
und deren 
Kosten.
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5 Die Betreiber der Verteil-
netze sind verpflichtet, 
Preisvorteile aufgrund 
ihres freien Netzzugangs 
anteilsmässig an die 
festen Endverbraucher 
weiterzugeben, nötigen-
falls über Tarifanpassun-
gen in den Folgejahren. 
Für Preisvorteile, die ein 
Jahr betreffen, das mehr 
als fünf Jahre zurückliegt, 
müssen keine solchen 
Tarif anpassungen mehr 
vorgenommen werden.

5 Die Betreiber der Verteil-
netze haben Elektrizität 
aus erneuerbaren Energi-
en, die sie im Inland 
selbst erzeugen (Eigen-
produktion), vorrangig in 
der Grundversorgung 
abzusetzen. Reicht ihre 
Eigenproduktion für den 
Absatz in der Grundver-
sorgung nicht aus, so 
müssen sie die fehlende 
Elektrizität zu einem vom 
Bundesrat zu bestimmen-
den Mindestanteil aus 
langfristigen Verträgen 
über erneuerbare Energi-
en beziehen oder auf 
andere Weise so beschaf-
fen, dass sie möglichst 
gegen Marktpreisschwan-
kungen abgesichert sind. 
Sie müssen beim Kauf 
von langfristigen Verträ-
gen unter Berücksichti-
gung der Auswirkungen 
über die gesamte Ver-
tragslaufzeit entscheiden, 
welchen Anteil dieser 
Elektrizität sie in die 
Grundversorgung abset-
zen und welchen nicht.

5 Festhalten 5 Die Verteilnetzbetreiber 
gewährleisten für den 
Absatz in der Grundver-
sorgung die folgenden 
Mindestanteile an Elektri-
zität:
a. Von ihrer erweiterten 

Eigenproduktion (Art. 
4 Abs. 1 Bst. cbis) aus 
erneuerbaren Energi-
en aus dem Inland 
setzen sie, soweit ihre 
Grundversorgung ein 
entsprechendes Volu-
men aufweist, einen 
Mindestanteil von 50 
Prozent für diese ein.

b. Sie sorgen dafür, dass 
sie für den Absatz zu 
einem vom Bundesrat 
festzulegenden Min-
destanteil Elektrizität 
aus erneuerbaren 
Energien aus Anlagen 
im Inland einsetzen 
können. Reicht ihre 
erweiterte Eigenpro-
duktion dafür nicht, so 
beschaffen sie die 
nötigen Mengen über 
mittel- und langfristige 
Bezugsverträge.
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5bis Soweit die Betreiber 
der Verteilnetze die festen 
Endverbraucher mit Elekt-
rizität aus erneuerbaren 
Energien beliefern, dürfen 
sie bis zum Auslaufen der 
Marktprämie nach Artikel 
30 des Energiegesetzes 
vom 30. September 2016 
die Gestehungs kosten 
dieser Elektrizität in die 
Tarife einrechnen und 
müssen Preisvorteile 
nach Absatz 5 nicht mit-
einrechnen. Dieses Recht 
gilt nur für Elektrizität aus 
Erzeugungs kapazitäten 
im Inland abzüglich allfäl-
liger Unterstützungen. 
Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten und kann 
Ausnahmen vorsehen.

5bis Sofern sie neben den 
Endverbraucherinnen und 
Endverbrauchern in der 
Grundversorgung auch 
Endverbraucher beliefern, 
die von ihrem Anspruch 
auf Netzzugang Ge-
brauch machen, so müs-
sen sie ihre Elektrizitäts-
beschaffungen zwischen 
diesen beiden Marktseg-
menten trennen und ins-
besondere die Bezugs-
verträge entsprechend 
zuordnen.

5bis Festhalten 5bis  Die Verteilnetzbetrei-
ber beachten ausserdem 
die folgenden Grundsät-
ze:
a. Sie beschaffen die 

erforderliche Elektrizi-
tät mit Beschaffungs-
strategien, die sie 
möglichst gegen 
Marktpreisschwankun-
gen absichern.

b. Sie trennen die Be-
schaffungen für die 
Grundversorgung 
einerseits und für die 
Endverbraucher, die 
von ihrem Netzzugang 
Gebrauch machen, 
andererseits; sie wei-
sen die Bezugsverträ-
ge, mit der ganzen 
oder einem Teil der 
Elektrizitätsmenge, 
mit Wirkung für die 
gesamte Laufzeit dem 
jeweiligen Segment zu 
und dokumentieren 
dies.

c. Sie können die Be-
schaffungen ohne 
Ausschreibung vor-
nehmen, gewährleis-
ten aber ein transpa-
rentes und 
diskriminierungsfreies 
Verfahren.
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d. Bezüglich Produktion 
aus erneuerbaren 
Energien aus Anlagen 
im Inland (Abs. 5) 
dürfen nebst einem 
angemessenen Ge-
winn in die Grundver-
sorgungstarife einge-
rechnet werden:
1. bei eigenen Anla-

gen oder Anlagen 
mit einem beteili-
gungsbedingten 
Bezugsrecht: die 
durchschnittlichen 
Gestehungskosten 
dieser ganzen 
Produktion,

2. bei Bezugsverträ-
gen: die Beschaf-
fungskosten,

3. bei Abnahmen 
nach Artikel 15 
EnG: die entspre-
chende Vergütung.
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Recht

Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

 

 

(Mehrheit) (Minderheit I  
(Vincenz, ...))

(Minderheit II  
(Egger Kurt, ...))

(Minderheit IV  
(Imark, ...))

(Minderheit III  
(Klopfenstein 
Broggini, ...))

5ter Die Betreiber 
der Verteilnetze 
dürfen Kosten 
aufgrund von 
Zielvorgaben zur 
Steigerung der 
Effizienz nach 
Artikel 46b-46f 
EnG nur anteils-
mässig an die 
festen Endver-
braucher und die 
Endverbraucher, 
die auf den Netz-
zugang verzich-
ten, verrechnen. 
Der Bundesrat 
kann diese Kos-
ten begrenzen.

5ter Streichen 5ter Die Betreiber 
der Verteilnetze 
dürfen Kosten 
aufgrund von 
Zielvorgaben zur 
Steigerung der 
Effizienz nach 
Artikel 46b-46d 
EnG an die End-
verbraucherinnen 
und die Endver-
braucher in der 
Grundversorgung 
verrechnen. Dies 
ist auch erlaubt, 
falls die Umset-
zung von Mass-
nahmen zur Effi-
zienzsteigerung 
bei diesen End-
verbrauchern 
teurer sein sollte 
als der Kauf von 
handelbaren 
Nachweisen. Der 
Bundesrat kann 
diese Kosten 
begrenzen.

5ter Gemäss  
Ständerat  
(= streichen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(siehe 1. EnG 8a. 
Kapitel, ...)

5ter Gemäss  
Ständerat  
(= streichen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(siehe Art. 12 
Abs. 3 Bst. j, 1. 
EnG 8a. Kapitel, 
Art. 70 Abs. 1 
Bst. h, Art. 75d)

5ter Die Betreiber 
der Verteilnetze 
dürfen Kosten 
aufgrund von 
Zielvorgaben zur 
Steigerung der 
Effizienz nach 
Artikel 46b EnG 
nur anteilsmässig 
an die festen 
Endverbraucher 
und die Endver-
braucher, die auf 
den Netzzugang 
verzichten, ver-
rechnen. Der 
Bundesrat kann 
diese Kosten 
begrenzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(siehe 1. EnG 
Art. 46b, ...)

5ter Die Betreiber 
der Verteilnetze 
dürfen Kosten 
aufgrund von 
Zielvorgaben zur 
Steigerung der 
Effizienz nach 
Artikel 46b EnG 
nur anteilsmässig 
an die festen 
Endverbraucher 
und die Endver-
braucher, die auf 
den Netzzugang 
verzichten, ver-
rechnen. Der 
Bundesrat kann 
diese Kosten 
begrenzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(siehe 1. EnG 
Art. 46b, ...)

6 Feste Endver-
braucher haben 
keinen Anspruch 
auf Netzzugang 
nach Artikel 13 
Absatz 1.
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Art. 8a     Energiereserve 
für kritische Versorgungs-
situationen
1 Zur Absicherung gegen 
ausserordentliche Situati-
onen wie kritische Versor-
gungsengpässe oder 
-ausfälle wird mittels 
Ausschreibung jährlich 
eine Energiereserve ge-
bildet.
2 An der Bildung der Re-
serve teilnehmen können 
Betreiber von Speicher-
kraftwerken und Spei-
chern sowie Verbraucher, 
die über ein Potenzial für 
Lastreduktion verfügen. 
Die Teilnehmer erhalten 
für das Vorhalten von 
Energie oder für die Be-
reitschaft zur Lastredukti-
on ein Entgelt. Sie ertei-
len der ElCom und der 
nationalen Netzgesell-
schaft die notwendigen 
Auskünfte und stellen die 
notwendigen Unterlagen 
zur Verfügung. 
 
 
 
 

7 Für den Zusammen-
schluss zum Eigenver-
brauch gelten die Artikel 
17 und 18 des Energiege-
setzes vom 30. Septem-
ber 2016.

Art. 8a Art. 8a

1 ... 
 
 
                                    ... 
-ausfälle wird jährlich eine 
Energiereserve gebildet.

1 ... 
 
 
                                   ... 
-ausfälle kann eine Ener-
giereserve gebildet wer-
den.

2 ...2 An der Bildung der Ener-
giereserve nehmen teil:

a. obligatorisch: die 
Betreiber von grösse-
ren Speicherwasser-
kraftwerken, die Was-
ser vorhalten;

a. obligatorisch: die 
Betreiber von Spei-
cherwasserkraftwer-
ken ab einer Spei-
cherkapazität von 10 
GWh, die Wasser 
vorhalten;

b. aufgrund von Aus-
schreibungen: die 
Betreiber von Spei-
chern und grössere 
Verbraucher mit einem 
Potenzial für Lastre-
duktion; diese Reser-
veteilnehmer erhalten 
ein Entgelt für das 
Vorhalten von Energie 
beziehungsweise für 
die Bereitschaft zur 
Lastreduktion.
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3 Die ElCom legt jährlich 
die Eckwerte der Reserve 
fest und überwacht die 
Umsetzung. Zu den Eck-
werten gehören insbeson-
dere:
a. die Dauer und die 

Energiemenge der 
Reserve;

b. die Grundzüge der:
1. Ausschreibung, 

einschliesslich 
allfälliger Entgel-
tobergrenzen,

2. Entschädigung bei 
einem Abruf,

3. Sanktionen der 
Teilnehmer bei 
Verstoss gegen 
die Reservepflich-
ten.

3 Die ElCom legt jährlich 
die Dimensionierung und 
die übrigen Eckwerte der 
Wasserkraftreserve (Abs. 
2 Bst. a) und der restli-
chen Reserve (Abs. 2 Bst. 
b) fest und überwacht die 
Umsetzung der Energie-
reserve.

3 Die ElCom legt die Di-
mensionierung und die 
übrigen Eckwerte ...
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4 Die nationale Netzge-
sellschaft unterstützt die 
ElCom und nimmt die 
operative Abwicklung der 
Reserve vor. Sie hat ins-
besondere folgende Auf-
gaben:
a. Sie legt die Modalitä-

ten der Ausschrei-
bung, einschliesslich 
der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien, 
sowie die Modalitäten 
des Abrufs fest. 

b. Sie führt die Aus-
schreibung durch, 
soweit sinnvoll auch 
für mehr als ein Jahr, 
und schliesst mit den 
Teilnehmern eine 
Vereinbarung. 
 
 
 
 
 
 

5 Zeichnet sich eine kriti-
sche Versorgungssituati-
on ab, so gibt die ElCom 
die Reserve zum Abruf 
frei. Ist am Markt nicht 
genügend Energie verfüg-
bar oder tritt eine unmit-
telbare Gefährdung der 
Versorgung anderswie 
ein, so ruft die Netzgesell-
schaft die nötige Energie 
gegen Entschädigung ab. 

4 Die nationale Netzge-
sellschaft unterstützt die 
ElCom und nimmt die 
operative Abwicklung der 
Energiereserve vor. Sie 
schliesst mit den Teilneh-
mern der Wasserkraftre-
serve, deren Teilnahme 
die ElCom nötigenfalls 
anordnet, eine Vereinba-
rung über die Teilnahme 
an der Reserve. Für die 
restliche Reserve führt sie 
die nötigen Ausschreibun-
gen durch und schliesst 
mit den Betreibern und 
Verbrauchern, denen sie 
einen Zuschlag erteilt, 
ebenfalls eine Vereinba-
rung. Die Reserveteilneh-
mer erteilen der ElCom 
und der Netzgesellschaft 
die notwendigen Auskünf-
te und stellen die notwen-
digen Unterlagen zur 
Verfügung.

4 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ... eine Vereinba-
rung über die Teilnahme 
an der Reserve. Die be-
troffenen Betreiber legen 
selber fest, in welchen 
Speicherwasserkraftwer-
ken sie die Reservemen-
ge vorhalten und können 
Abreden mit anderen 
Betreibern treffen, damit 
diese die Vorhaltung 
vornehmen; sie halten 
sich für diese Modalitäten 
an die Vorgaben von 
Absatz 6 Buchstabe b. 
Für die restliche Reserve 
führt die nationale Netz-
gesellschaft die nötigen 
Ausschreibungen durch 
und ...

5 Die Energiereserve steht 
zum Abruf frei, wenn an 
der Strombörse für den 
Folgetag die nachgefragte 
Menge Elektrizität das 
Angebot übersteigt (feh-
lende Markträumung). Die 
Netzgesellschaft nimmt 
den Abruf nach einer 
durch die ElCom festge-
legten Abrufordnung und 
in deren Rahmen diskri-
minierungsfrei vor.
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6 Der Bundesrat kann die 
Reserve aussetzen, wenn 
ihre Notwendigkeit nicht 
mehr gegeben ist. Ferner 
regelt er die Einzelheiten 
zur Reserve, insbesonde-
re:
a. die Kriterien zur Di-

mensionierung und für 
eine vorzeitige Auflö-
sung;  
 
 
 
 
 

b. den Reserveabruf, 
wobei es Störungen 
der Energie- und Sys-
temdienstleistungs-
märkte möglichst zu 
vermeiden gilt; 
 
 
 
 
 
 
 
 

5bis Die Bilanzgruppen und 
die nachgelagerten Händ-
ler dürfen aus der Reser-
ve abgerufene Energie 
nicht mit Gewinn und 
nicht ins Ausland verkau-
fen.
6 Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten und kann 
insbesondere vorsehen:

6 ...

a. eine längere als eine 
einjährige Reservebil-
dung, insbesondere 
bei der Wasserkraftre-
serve, und die Mög-
lichkeit, zeitweise auf 
die Bildung eines 
Reserveteils zu ver-
zichten oder ihn vor-
zeitig aufzulösen;

b. die Kriterien dazu, 
welche Betreiber mit 
wieviel Energie obliga-
torisch an der Wasser-
kraftreserve teilneh-
men müssen, und wie 
sie die Energie auf 
ihre Speicherseen 
verteilen können;

b. ... 
 
 
 
 
 
                      ... auf 
ihre Speicherseen 
verteilen und ihre 
Vorhalteverpflichtun-
gen durch andere 
Betreiber vornehmen 
lassen können, indem 
sie entsprechende 
Abreden treffen;
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c. die durch die auszu-
gleichenden Bilanz-
gruppen zu leistende 
Zahlung für die abge-
rufene Reserveener-
gie analog zur Aus-
gleichsenergie; 
 
 
 

d. eine allfällige Pflicht 
von Betreibern, die 
nach Artikel 9bis unter-
stützt werden, mit 
dem betreffenden 
Kraftwerk an den 
Ausschreibungen 
teilzunehmen;

e. den Umgang mit Part-
nerwerken. 
 
 
 
 
 
 

c. ... 
                          ... die 
Wasservorhaltung, 
welche die aktuelle 
Marktsituation, die 
Preisdifferenz am 
Strommarkt zwischen 
den Winter- und Som-
mermonaten sowie 
den Wert der Flexibili-
tät berücksichtigt;

c. eine moderate Pau-
schalabgeltung für die 
Wasservorhaltung, die 
der Preisdifferenz am 
Strommarkt zwischen 
den Winter- und Som-
mermonaten Rech-
nung trägt;

d. Preisobergrenzen bei 
den Ausschreibungen 
und Sanktionen bei 
der Missachtung von 
Reservepflichten;

e. einen ausnahmswei-
sen Abruf auch ohne 
fehlende Markträu-
mung sowie die Abruf-
entschädigung, die 
der Unterschiedlich-
keit der Reserveteile 
Rechnung tragen 
kann;

f. ein Aufgeld zulasten 
der Bilanzgruppen, die 
einen Abruf veranlasst 
haben;

g. die allfällige Vorbehal-
tung von Leistung.
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Art. 9bis Zubau für 
die Strom-
produktion 
im Winter 

1 Zur Stärkung der Versor-
gungssicherheit im Winter 
soll per 2040 ein Kraft-
werkszubau von 2 TWh 
realisiert und unterstützt 
werden. Die Produktion 
der Kraftwerke muss im 
Winter sicher abrufbar 
und klimaneutral sein. 
 
 

2 Dieser Zubau ist in ers-
ter Linie mit Speicherwas-
serkraftwerken zu errei-
chen. Es ist wie folgt 
vorzugehen: 
 
 

Art. 9bis Art. 9bis Art. 9bis ∇ Ausga-
benbremse 
(Abs. 4)

(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Art. 9bis 

1 Zur Stärkung der Versor-
gungssicherheit im Winter 
soll per 2040 ein Zubau 
von Kraftwerken zur Er-
zeugung von erneuerba-
rer Energie von mindes-
tens 6 TWh realisiert und 
unterstützt werden. Da-
von müssen mindestens 
2 TWh sicher abrufbar 
sein.

1bis Dieser Zubau ist in 
erster Linie mit Speicher-
wasserkraftwerken nach 
Anhang 1 sowie Solar- 
und Windkraftanlagen von 
nationalem Interesse zu 
erreichen.

Mehrheit Minderheit (Schneider 
Schüttel, Bäumle, Clivaz 
Christophe, Egger Kurt, 
Girod, Grossen Jürg, 
Klopfenstein Broggini, 
Masshardt, Munz, 
Nordmann, Suter)

2 Für Speicherwasser-
kraftwerke nach Anhang 1 
sowie für das Wasser-
kraftwerk Chlus gilt Fol-
gendes:

2 Für Speicherwasser-
kraftwerke nach Anhang 1 
gilt Folgendes:

2 Dieser Zubau ist in ers-
ter Linie mit Speicherwas-
serkraftwerken und alpi-
nen Solaranlagen nach 
Anhang 1 zu erreichen. 
Für diese gilt, dass:

2 Einleitungssatz: Gemäss 
Nationalrat
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a. Das Eidgenössische 
Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation 
(UVEK) eruiert mit 
den Betroffenen, ins-
besondere Kantonen, 
Betreibern und Um-
weltverbänden, geeig-
nete Projekte und 
erstellt eine Liste mit 
diesen Projekten. 
Diese sollen möglichst 
ein Erreichen des 
Zubauziels erlauben, 
breit abgestützt sein 
und wenig ökologi-
sche Eingriffe mit sich 
bringen.

b. Das BFE gewährt für 
auf der Liste enthalte-
ne Projekte einen 
Investitionsbeitrag und 
allenfalls einen Bei-
trag an die Projektie-
rungskosten von je 
höchstens 40 Prozent 
der anrechenbaren 
Kosten. In Ausnahme-
fällen und sofern nicht 
mit einem unverhält-

a0. sie sind nur planungs-
pflichtig, wenn eine 
Anlage an einem 
neuen Standort vorge-
sehen ist; dabei be-
schränkt sich die die 
Planungspflicht auf 
die Richtplanung;

a0. ... 
 
 
 
              ... dabei be-
schränkt sich die Pla-
nungspflicht auf die 
Durchführung eines 
Richtplanverfahrens 
nach Artikel 8 Absatz 
2 Raumplanungsge-
setz;

a. ihr Bedarf ist ausge-
wiesen;

a. ihr Bedarf ausgewie-
sen ist;

b. sie standortgebunden 
sind; und

b. sie sind standortge-
bunden;
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nismässigen Mittelein-
satz verbunden, ist ein 
Beitrag bis zu 60 Pro-
zent möglich. Ein 
Projektierungskosten-
beitrag wird von einem 
allfälligen Investitions-
beitrag in Abzug ge-
bracht.

c. das Interesse an ihrer 
Realisierung anderen 
nationalen Interessen 
grundsätzlich vorgeht.

c. das Interesse an ihrer 
Realisierung geht 
grundsätzlich anderen 
nationalen Interessen 
vor; und

d. es sind zusätzliche 
Ausgleichsmassnah-
men zum Schutz von 
Biodiversität und 
Landschaft vorzuse-
hen.

2bis Besteht für Anlagen 
nach Absatz 2 eine Pla-
nungspflicht, so bedarf 
das Vorhaben einer ent-
sprechenden Grundlage. 
Der Bundesrat regelt die 
Anforderungen an die 
Richtplanung sowie ent-
sprechende Grundlage-
nerhebungen in der Ver-
ordnung.

2bis Für Solar- und Wind-
kraftanlagen von nationa-
lem Interesse nach Artikel 
12 des Energiegesetzes 
vom 30. September 2016, 
die in einem geeigneten 
Gebiet nach Artikel 10 
Absatz 1 des Energiege-
setzes und Artikel 8b des 
Raumplanungsgesetzes, 
aber ausserhalb von 
Objekten nach Artikel 5 
des Bundesgesetzes vom 
1. Juli 1966 über den 
Natur- und Heimatschutz 
vorgesehen sind, gilt 
Folgendes:
a. ihr Bedarf ist ausge-

wiesen;
b. sie sind standortge-

bunden; und
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3 Zeichnet sich ab, dass 
der angestrebte Zubau 
mit Speicherwasserkraft-
werken nicht erreichbar 
ist, so können auch ande-
re, mittels Ausschreibun-
gen ermittelte Kraftwerke 
unterstützt werden. Das 
UVEK ordnet den Über-
gang zu Ausschreibungen 
an und das BFE führt sie 
durch. Die Projekte müs-
sen die Kriterien nach 
Absatz 1 sowie allfällige 

c. das Interesse an ihrer 
Realisierung geht 
grundsätzlich anderen 
nationalen Interessen 
vor.

Mehrheit Minderheit (Clivaz 
Christophe, Egger Kurt, 
Jauslin, Klopfenstein 
Broggini, Masshardt, 
Munz, Nordmann, 
Schneider Schüttel, 
Suter)
2ter Besteht für Anlagen 
nach Absatz 2bis eine 
Planungspflicht, so bedarf 
das Vorhaben einer ent-
sprechenden Grundlage. 
Der Bundesrat regelt die 
Anforderungen an die 
Richtplanung sowie ent-
sprechende Grundlagen- 
erhebungen in der Ver-
ordnung, um den Heimat-
schutz, den Schutz der 
natürlichen Vielfalt und 
der Landschaft sowie die 
Berücksichtigung der Inte-
ressen von Militär und 
Luftverkehr sicherzustel-
len.

3 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ... Projekten Ergänzun-
gen der Liste vor.

3 ... 
                                 ... 
aufgeführten Vorhaben 
regelmässig, erstmals 
zwei Jahre nach Inkraft-
treten der Änderung vom 
…, unter Konsultation der 
Betroffenen … 

3 Der Bundesrat überprüft 
die Liste der in Anhang 1 
aufgeführten Vorhaben 
regelmässig unter Konsul-
tation der Betroffenen, 
insbesondere der Kanto-
ne, Betreiber und Verbän-
de, und schlägt der Bun-
desversammlung bei 
Bedarf sowie bei Nichtre-
alisierung von aufgeführ-
ten Projekten Ergänzun-
gen der Liste mittels 
Bundesbeschluss vor.
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auktionsspezifische Eig-
nungskriterien und Prei-
sobergrenzen einhalten.
4 Für diese Unterstützun-
gen (Abs. 2 Bst. b und 
Abs. 3) und den Vollzugs-
aufwand wird der Zu-
schlag nach Artikel 9 
Absatz 4 im Umfang von 
höchstens 0,2 Rp./kWh 
erhoben (Winterzu-
schlag); der Bundesrat 
legt ihn bedarfsgerecht 
fest. Erhebung und Über-
wälzung richten sich nach 
Artikel 35 des Energiege-
setzes vom 30. Septem-
ber 20165 (EnG). Der 
Zuschlag wird nicht zu-
rückerstattet (Art. 39–43 
EnG).
5 Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten. Er kann 
insbesondere vorsehen:
a. Fälle, in denen Projek-

tanten, die unterstützt 
wurden, ihr Projekt 
aber aufgeben, die 
Projektunterlagen 
anderen Interessierten 
zugänglich machen 
müssen;

b. Sanktionen von bis zu 
10 Prozent des Inves-
titionsbeitrags, wenn 
Betreiber ihr Projekt 
nicht wie in der Aus-
schreibung zugesagt 
und festgelegt reali-
sieren;

5  SR 730.0

4 Für die Projektierung, 
Erstellung und den Be-
trieb von Anlagen auf der 
Liste in Anhang 1 werden 
Projektierungs- und In-
vestitionsbeiträge oder 
eine gleitende Marktprä-
mie ausgerichtet.

4 Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten. Er kann 
insbesondere vorsehen, 
dass Unternehmen, die 
Projekte gemäss Absatz 3 
aufgeben, die Projektun-
terlagen anderen Interes-
sierten zugänglich ma-
chen müssen.

5 Streichen5 Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten. Er kann 
insbesondere vorsehen:
a. dass Unternehmen, 

die Projekte gemäss 
Absatz 3 aufgeben, 
die Projektunterlagen 
anderen Interessierten 
zugänglich machen 
müssen;

b. Sanktionen von bis zu 
5 Prozent der Bau-
summe gemäss Kos-
tenvoranschlag, wenn 
Unternehmen ihr Pro-
jekt nicht wie zuge-
sagt und festgelegt 
realisieren;
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c. eine Rückforderung 
der Investitionsbeiträ-
ge, wenn es bei den 
Anlagen zu einer 
übermässigen Renta-
bilität kommt, sowie 
die Pflichten der Be-
treiber zur Aufbewah-
rung und Offenlegung 
der dafür relevanten 
Daten.

c. eine Rückforderung 
der Investitionsbeiträ-
ge, wenn es bei den 
Anlagen zu einer 
übermässigen Renta-
bilität kommt inkl. die 
Pflicht der Unterneh-
men zur Aufbewah-
rung und Offenlegung 
der diesbezüglich 
relevanten Daten.
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Art. 12 Information 
und Rech-
nungsstel-
lung

1 Die Netzbetreiber stellen 
die für die Netznutzung 
nötigen Informationen 
leicht zugänglich bereit 
und veröffentlichen: 
a. die Netznutzungstari-

fe;
b. die Grundversor-

gungstarife;
c. die Messtarife;
d. die Jahressumme der 

Netznutzungsentgelte;
e. die technischen und 

betrieblichen Min-
destanforderungen für 
den Netzanschluss; 

f. die Grundlagen zur 
Berechnung allfälliger 
Netzkostenbeiträge; 
sowie

g. die Jahresrechnun-
gen.

2 Der Bundesrat kann 
Anbieter von Elektrizität 
dazu verpflichten, beim 
Vertragsabschluss be-
stimmte Angaben zur 
Herkunft und Zusammen-
setzung der zu liefernden 
Elektrizität zu machen.
3 Die Rechnungen, die 
den Endverbrauchern 
gestellt werden, müssen 
transparent und vergleich-
bar sein. In der Rechnung 
sind gesondert auszuwei-
sen:

Art. 12 Art. 12Art. 12 Information 
und Rech-
nungsstel-
lung

Art. 12 Art. 12

1 Die Netzbetreiber stellen 
die für die Netznutzung 
nötigen Informationen 
leicht zugänglich bereit 
und veröffentlichen die 
Netznutzungstarife, die 
Jahressumme der Netz-
nutzungsentgelte, die 
Elektrizitätstarife, die 
technischen und betriebli-
chen Mindestanforderun-
gen sowie die Jahres-
rechnungen.

1 ...

b. die Elektrizitätstarife;

2 Sie stellen für die Netz-
nutzung transparent und 
vergleichbar Rechnung. 
Die Abga ben und Leistun-
gen an Gemeinwesen 
und die Zuschläge auf die 
Übertragungskosten des 
Hochspannungsnetzes 
sind gesondert auszuwei-
sen. Soweit die Netzbe-
treiber auch Endverbrau-
cher mit Elektrizität 
beliefern, ist dies auf der 
Rechnung getrennt aus-
zuweisen.

2 Aufgehoben

3 Sie dürfen bei Lieferan-
tenwechsel auf den ver-
traglich vorgesehenen 
Kündigungs termin keine 
Kosten für den Wechsel 
auferlegen.

3 ...3 ... 3 ... 3 ...
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a. das Entgelt für die 
Elektrizität;

b. das Entgelt für die 
Netznutzung;

c. das Entgelt für den 
Messstellenbetrieb;

d. das Entgelt für die 
Messdienstleistungen;

e. die Abgaben und 
Leistungen an Ge-
meinwesen;

f. der Winterzuschlag 
nach Artikel 9bis Ab-
satz 4; und

g. der Netzzuschlag 
nach Artikel 35 EnG6.

6  SR 730.0

bbis. das Entgelt für die 
Messung;

bbis. Streichen bbis. Festhalten

c. Streichen c. Gemäss Bundesrat c. Festhalten

d. Streichen d. Festhaltend. Gemäss Bundesrat

f. Streichen

h. die Kosten der Ener-
giereserve nach Arti-
kel 8a. 

i. die Kosten für notwen-
dige Netzverstärkun-
gen zur Einspeisung 
von elektrischer Ener-
gie aus Anlagen nach 
Artikel 15 und 19 EnG 
und die Kosten nach 
Artikel 15.

i. die Kosten für An-
schluss- und Netzver-
stärkungen nach Arti-
kel 15 Absatz 1bis und 
Artikel 15b. 
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4 Der Bundesrat 
kann die ElCom 
dazu verpflichten, 
ein Informations-
system zu betrie-
ben, mit dem die 
Endverbraucher 
die Angebote in 
der Grundversor-
gung miteinander 
vergleichen kön-
nen.

Mehrheit Minderheit I  
(Vincenz, ...)

Minderheit II  
(Egger Kurt, ...)

Minderheit IV 
(Imark, ...)

Minderheit III  
(Klopfenstein 
Broggini, ...)

j. die Kosten 
der Energie-
effizienz-
dienstleistung 
nach Artikel 6 
Absatz 5ter.

j. Streichen
(siehe 1. EnG 8a. 
Kapitel, ...)

j. Streichen
(siehe Art. 6 Abs. 
4bis und 5ter, ...)

j. Streichen
(siehe 1. EnG 
Art. 46b, ...)

j. Streichen
(siehe 1. EnG 
Art. 46b, ...)

4 Sie dürfen bei 
Lieferantenwech-
sel auf den ver-
traglich vorgese-
henen Kündi- 
gungstermin 
keine Kosten für 
den Wechsel 
auferlegen.
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Art. 14 Sachüberschrift, 
Abs. 1, 3 Einleitungsteil 
und Bst. a und f sowie 3bis

 Netznut-
zungsent-
gelt und 
Netznut-
zungstarife

1 Das Entgelt für die Netz-
nutzung darf die anre-
chenbaren Kosten sowie 
die Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen 
nicht übersteigen. De-
ckungsdifferenzen sind 
zeitnah auszugleichen.

3 Das Netznutzungsent-
gelt wird auf der Basis der 
Netznutzungstarife erho-
ben. Diese sind für ein 
Jahr fest und von den 
Netzbetreibern gemäss 
den folgenden Grundsät-
zen festzulegen:
a. Sie müssen nachvoll-

ziehbare Strukturen 
aufweisen und die von 
den Endverbrauchern 
verursachten Kosten 
widerspiegeln.

Art. 14 Netznut-
zungsent-
gelt

Art. 14Art. 14 Art. 14

1 Das Entgelt für die Netz-
nutzung darf die anre-
chenbaren Kosten sowie 
die Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen 
nicht übersteigen.

2 Das Netznutzungsent-
gelt ist von den Endver-
brauchern je Ausspeise-
punkt zu ent richten.
3 Für die Festlegung der 
Netznutzungstarife gilt:

3 ...3 ... 3 ...

a. Sie müssen einfache 
Strukturen aufweisen 
und die von den End-
verbrauchern verur-
sachten Kosten wider-
spiegeln.

b. Sie müssen unabhän-
gig von der Distanz 
zwischen Ein- und 
Ausspeisepunkt sein.
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f. Sie dürfen Endver-
braucher mit Eigen-
verbrauch und Zu-
sammenschlüsse zum 
Eigenverbrauch ge-
samthaft betrachtet 
nicht benachteiligen.

3bis Kosten, die die Netz-
betreiber individuell in 
Rechnung stellen, dürfen 
bei der Festlegung der 
Netznutzungstarife nicht 
berücksichtigt werden. 

c. Sie müssen sich am 
Bezugsprofil orientie-
ren und im Netz eines 
Netzbetreibers pro 
Spannungsebene und 
Kundengruppe ein-
heitlich sein.

d. …
e. Sie müssen den Zie-

len einer effizienten 
Netzinfrastruktur und 
Elektrizitäts-
verwendung Rech-
nung tragen.

e. Sie müssen den Zie-
len einer effizienten 
Netzinfrastruktur 
Rechnung tragen und 
Anreize für einen 
stabilen und sicheren 
Netzbetrieb setzen.

e. ... 
                           ... 
Netzinfrastruktur und 
Elektrizitätsverwen-
dung Rechnung tra-
gen und ...

f. Streichen

3bis Kosten, die die Netz-
betreiber individuell in 
Rechnung stellen, dürfen 
bei der Festlegung des 
Netznutzungsentgelts 
nicht berücksichtigt wer-
den.

3ter Für die folgenden 
Anlagen sind ab deren 
Inbetriebnahme und bis 
zum 31. Dezember 2030 
weder ein Netznutzungs-
entgelt noch Abgaben und 
Leistungen an Gemein-
wesen im Sinne von Ab-
satz 1 zu entrichten:

3ter Kein Netznutzungsent-
gelt ist geschuldet für:
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a. Speicheranlagen ohne 
Endverbrauch;

a. Kraftwerke bei den 
folgenden Elektrizi-
tätsbezügen: 
1. Eigenbedarf eines 

Kraftwerks,
2.  Antrieb von Pum-

pen bei Pumpspei-
cherkraftwerken,

b Anlagen zur Umwand-
lung von Strom in 
Wasserstoff oder 
synthetisches Gas.

b. Speicheranlagen ohne 
Endverbrauch. 

3quater Ab dem 1. Janu-
ar 2031 gelten die Befrei-
ungen nur für diejenige 
Zeit, während der die 
Anlagen netzdienlich 
eingesetzt werden, und 
soweit die Energie aus 
erneuerbaren Quellen 
stammt.

3quater Den Betreibern von 
Speichern mit Endver-
brauch erstatten die Netz-
betreiber das Netznut-
zungsentgelt auf Antrag 
zurück. Eine Rückerstat-
tung gibt es nur für die 
Elektrizitätsmenge, die 
nach dem Bezug aus dem 
Netz und nach der Spei-
cherung zurückgespeist 
wird und sie erfolgt 
höchstens zum im Zeit-
punkt des Bezugs mass-
geblichen Tarif. Der Bun-
desrat kann die Kosten 
für die zum Nachweis 
dieser Elektrizitätsmenge 
nötigen Messung den 
Speicherbetreibern aufer-
legen.
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3quinques Die Betreiber von 
Anlagen zur Umwandlung 
von Elektrizität in Wasser-
stoff oder synthetische 
Gase oder Brennstoffe 
sind für die Elektrizitäts-
menge, die nach einer 
Rückverstromung ins 
Netz zurückgespeist wird, 
nach den Regeln von 
Absatz 3quater zu einer 
Rückerstattung berech-
tigt. 
3sexies Die Betreiber von 
Anlagen zur Umwandlung 
von Elektrizität in Wasser-
stoff, synthetische Gase, 
Brenn- oder Treibstoffe 
sind für die Elektrizitäts-
menge, die sie für die 
Umwandlung in diese 
speicherbaren chemi-
schen Substrate aus dem 
Netz beziehen, analog zu 
Absatz 3quater zu einer 
Rückerstattung berech-
tigt. Diese Berechtigung 
ist auf Pilot- und Demons-
trationsanlagen, die mit 
Elektrizität aus erneuer-
baren Energien betrieben 
werden und insgesamt 
höchstens eine Leistung 
von 200 MW aufweisen, 
beschränkt. Der Bundes-
rat erlässt die erforderli-
che Rückerstattungsrege-
lung und befristet sie so, 
dass nur Anlagen darun-
ter fallen, die am 31. De-
zember 2034 bereits von 
der Rückerstattung profi-
tieren.

e-parl 14.09.2023 09:48



- 77 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

4 Die Kantone treffen die 
geeigneten Massnahmen 
zur Angleichung 
unverhältnis mässiger 
Unterschiede der Netz-
nutzungstarife in ihrem 
Gebiet. Falls diese Mass-
nahmen nicht ausreichen, 
trifft der Bundesrat andere 
geeignete Massnahmen. 
Er kann insbesondere 
einen Ausgleichsfonds mit 
obligatorischer Beteili-
gung aller Netzbetreiber 
anordnen. Die Effizienz 
des Netzbetriebs muss 
gewahrt bleiben. Bei 
Zusammenschlüssen von 
Netzbetreibern besteht 
eine Übergangsfrist von 
fünf Jahren ab dem Zu-
sammenschluss.
5 Die im Zusammenhang 
mit geltenden Wasser-
rechtsverleihungen 
(Konzessions verträge) 
vereinbarten Leistungen, 
insbesondere die Ener-
gielieferungen, werden 
durch die Bestimmungen 
über das Netznutzungs-
entgelt nicht berührt.
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Art. 15 Abs. 1, 2 Bst. a und d, 
3 Bst. b, 3bis Einleitungsteil 
und Bst. a und d sowie 3ter

1 Als anrechenbare Kosten 
gelten die Betriebs- und Kapi-
talkosten eines sicheren, leis-
tungsfähigen und effizienten 
Netzes. 
 
 
 
 
 
 

Art. 15 Anrechenbare 
Netzkosten

Art. 15Art. 15 Art. 15 Art. 15

1 Als anrechenbare Kosten 
gelten die Betriebs- und Kapi-
talkosten eines sicheren, leis-
tungsfähigen und effizienten 
Netzes sowie ausnahmsweise 
die Kosten innovativer Mass-
nahmen für intelligente Netze, 
sofern sie die vom Bundesrat 
bestimmten Funktionalitäten 
aufweisen. Sie beinhalten 
einen angemessenen Be-
triebsgewinn.

1bis Ebenfalls als anrechenbare 
Netzkosten gelten die Kapital-
kosten für Netzverstärkung bis 
zum Netzanschlusspunkt so-
wie allfällig notwendige Trans-
formationskosten, die notwen-
dig werden zur Einspeisung 
von Elektrizität aus Produkti-
onsanlagen von erneuerbaren 
Energien mit einer Anschluss-
leistung von über 50 kW. Der 
Bundesrat kann ein Maximum 
der anrechenbaren Kosten pro 
kW der Solaranlage festlegen.

1bis Ebenfalls als anrechenbare 
Netzkosten gelten die Kapital-
kosten für Anschlussverstär-
kung von der Parzellengrenze 
bis zum Netzanschlusspunkt, 
die notwendig werden zur 
Einspeisung von Elektrizität 
aus Produktionsanlagen von 
erneuerbaren Energien mit 
einer Anschlussleistung von 
über 50 kW. Die Kosten sind 
Teil der Kosten des Übertra-
gungsnetzes. Der Bundesrat 
kann ein Maximum der anre-
chenbaren Kosten pro kW der 
Anlage festlegen. Allenfalls 
verbleibende nicht anrechen-
bare Netzanschlusskosten 
sind durch den Produzenten 
zu tragen.

1bis ...  
 
 
 
 
 
 
 
                                    ... mit 
einer Anschlussleistung von 
über 50 kW. Die Kosten sind 
bei einer Anschlussleistung 
zwischen 50 und 150 kW zu 
50 Prozent und über einer 
Anschlussleistung von 150 kW 
zu 70 Prozent Teil der Kosten 
des Übertragungsnetzes. Der 
Bundesrat kann ein Maximum 
der anrechenbaren Kosten pro 
kW der Anlage festlegen. Al-
lenfalls verbleibende nicht 
anrechenbare Verstärkungs-
kosten sind durch den Produ-
zenten zu tragen.
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2 Als Betriebskosten gel-
ten die Kosten für die mit 
dem Betrieb der Netze 
direkt zusammenhängen-
den Leistungen. Dazu 
zählen insbesondere:
a. die Kosten für Sys-

temdienstleistungen 
und die Energiereser-
ve;

d. die Kosten für die 
Nutzung von Flexibili-
tät.

3 Die Kapitalkosten müs-
sen auf der Basis der 
ursprünglichen Anschaf-
fungs- beziehungsweise 
Herstellkosten der beste-
henden Anlagen ermittelt 
werden. Als Kapitalkosten 
anrechenbar sind höchs-
tens:

2 Als Betriebskosten gel-
ten die Kosten für die mit 
dem Betrieb der Netze 
direkt zusammenhängen-
den Leistungen. Dazu 
zählen insbesondere:
a. die Kosten für Sys-

temdienstleistungen;

b. die Kosten für den 
Unterhalt der Netze;

c. die Entgelte für die 
Einräumung von 
Rechten und Dienst-
barkeiten im Zusam-
menhang mit dem 
Netzbetrieb.

3 Die Kapitalkosten müs-
sen auf der Basis der 
ursprünglichen Anschaf-
fungs- bezie hungsweise 
Herstellkosten der beste-
henden Anlagen ermittelt 
werden. Als Kapital kosten 
anrechenbar sind höchs-
tens:

3 ... 3 ...

a. die kalkulatorischen 
Abschreibungen;
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b. die kalkulatorischen 
Zinsen auf den für den 
Betrieb der Netze 
notwendigen Vermö-
genswerten, ein-
schliesslich eines 
angemessenen Be-
triebsgewinns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. die kalkulatorischen 
Zinsen auf den für den 
Betrieb der Netze 
notwendigen Vermö-
genswerten.

b. ... 
 
 
 
 
                   .... eines 
angemessenen Be-
triebsgewinns. Der 
kalkulatorische Zins-
satz entspricht dem 
Satz der durchschnitt-
lichen Kosten des 
eingesetzten Kapitals 
(durchschnittlicher 
Kapitalkostensatz, 
Weighted Average 
Cost of Capital, 
WACC). Der Zinssatz 
für das Eigenkapital 
muss den Netzbetrieb 
im Monopol risikoge-
recht abbilden und 
unter Berücksichti-
gung des Regulie-
rungsmodells im Rah-
men internationaler 
Vergleichswerte lie-
gen. Der Zinssatz für 
das Fremdkapital 
muss den jeweils 
aktuellen Marktgege-
benheiten entspre-
chen.

b. Gemäss Bundesrat
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3bis Der Bundesrat regelt 
den Umgang mit De-
ckungsdifferenzen aus 
vergangenen Tarifperio-
den, namentlich ob und 
wie sie verzinst werden 
und in welchem Zeitraum 
sie auszugleichen sind. 
Weiter regelt er, unter 
welchen Bedingungen 
und in welchem Umfang 
folgende Kosten an die 
Betriebs- und Kapitalkos-
ten anrechenbar und wie 
sie diesen zuzuordnen 
sind:
a. die Kosten intelligen-

ter Steuer- und Regel-
systeme; 
 
 
 
 

d. Aufgehoben

3bis Der Bundesrat regelt 
unter welchen Bedingun-
gen und in welchem Um-
fang folgende Kosten 
anrechenbar und wie sie 
den Betriebs- und Kapital-
kosten zuzuordnen sind:

3bis ... 3bis ...

a. die Kosten intelligen-
ter Mess-, Steuer- und 
Regelsysteme, ein-
schliesslich bestimm-
ter Kosten für die 
Sensibilisierung im 
Bereich der 
Verbrauchs reduktion;

a. Streichen (= gemäss  
geltendem Recht)

a. Festhalten

b. die Kosten für notwen-
dige Informations-
massnahmen, die der 
Netzbetreiber für ge-
nehmigungspflichtige 
Vorhaben nach Artikel 
16 des Elektrizitätsge-
setzes vom 24. Juni 
1902 projektspezifisch 
trifft;

c. die Gebühren, die der 
Netzbetreiber nach 
Artikel 3a Absatz 2 
des Elektrizitätsgeset-
zes entrichtet;

d. die Kosten innovativer 
Massnahmen nach 
Absatz 1.
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3ter Er regelt zudem, unter 
welchen Bedingungen 
und in welchem Umfang 
die Kosten innovativer 
Massnahmen für intelli-
gente Netze mit bestimm-
ten Funktionalitäten aus-
nahmsweise an die 
Betriebs- und Kapitalkos-
ten anrechenbar und wie 
sie diesen zuzuordnen 
sind.

4 Der Bundesrat legt die 
Grundlagen fest zur:
a. Berechnung der Be-

triebs- und Kapitalkos-
ten;

b. einheitlichen und 
verursachergerechten 
Überwälzung der 
Kosten sowie der 
Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen. 
Dabei ist der Einspei-
sung von Elektrizität 
auf unteren Span-
nungsebenen Rech-
nung zu tragen.
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Art. 15b Netzver-
stärkungs-
kosten

Art. 15b Art. 15b Art. 15b     Erzeugungs-
bedingte Netzverstärkun-
gen

1 Netzverstärkungen, die 
notwendig werden zur 
Einspeisung von Elektrizi-
tät aus Produktionsanla-
gen von erneuerbaren 
Energien mit einer Leis-
tung von über 150 kW 
sind Teil der System-
dienstleistungen der nati-
onalen Netzgesellschaft.

1 Erfordert der Netzan-
schluss einer Erzeu-
gungsanlage Netzverstär-
kungen, sind die damit 
verbundenen Kosten Teil 
der anrechenbaren Netz-
kosten des Netzbetrei-
bers. 

2 Der Bundesrat kann die 
Entschädigungshöhe 
unter Berücksichtigung 
der eingespeisten Ener-
giemenge begrenzen.

2 Geht es um den An-
schluss einer Anlage mit 
einer Leistung von mehr 
als 5 MW zur Erzeugung 
von Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien werden 
diese Kosten in die Tarife 
des Übertragungsnetzes 
eingerechnet und von der 
nationalen Netzgesell-
schaft vergütet. Der Bun-
desrat kann einen Mini-
malbetrag für die 
Investition vorsehen, ab 
dem diese Vergütungsre-
gel greift.

2 ... 
                  ... Anlage zur 
Erzeugung von Elektrizität 
aus erneuerbaren Energi-
en, werden diese Kosten 
in die Tarife ...

2 ... 
 
              ... von Elektrizität 
aus erneuerbaren Energi-
en, sind die Kosten als 
besondere Kosten des 
Übertragungsnetzes an-
rechenbar (Art. 15a) und 
werden von der nationa-
len Netzgesellschaft ver-
gütet. Der Bundesrat 
kann Ober- und Unter-
grenzen vorsehen.

3 Vergütungen für notwen-
dige Netzverstärkungen 
nach Absatz 1 bedürfen 
einer Bewilligung der 
ElCom. Die nationale 
Netzgesellschaft vergütet 
dem Netzbetreiber ge-
stützt auf diese Bewilli-
gung die Kosten für die 
notwendigen Netzverstär-
kungen. 

3 Die Vergütung erfolgt auf 
Antrag des Verteilnetzbe-
treibers und bedarf einer 
Bewilligung der ElCom.

3 ... 
 
             ... und bedarf für 
Anlagen mit Anschluss an 
das Mittelspannungsnetz 
und höher einer Bewilli-
gung der ElCom.

3 Für solche Anlagen mit 
Anschluss an das Mittel-
spannungsnetz und höher 
erfolgt die Vergütung auf 
Antrag des Verteilnetzbe-
treibers und nach Bewilli-
gung der ElCom.
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4 Netzverstärkungen für 
Anlagen mit Anschluss an 
das Niederspannungsnetz 
werden mit einem Pau-
schalbetrag je kW instal-
lierter Leistung abgegol-
ten. Der Bundesrat legt 
die Höhe der Abgeltung 
angelehnt an die durch-
schnittlichen Netzverstär-
kungskosten fest.

4 Für solche Anlagen mit 
Anschluss an das Nieder-
spannungsnetz erhalten 
die Verteilnetzbetreiber 
auf Antrag eine pauschale 
Abgeltung für den gene-
rellen Bedarf an Netzver-
stärkungen, unabhängig 
von einer effektiven Reali-
sierung. 

5 Der Bundesrat regelt die 
Bemessung der pauscha-
len Abgeltung und orien-
tiert sich dabei an den 
durchschnittlichen Netz-
verstärkungskosten je kW 
neu angeschlossener 
Anlageleistung. Er regelt 
ausserdem insbesondere 
auch: 
a. das Verfahren und 

den Modus für die 
Mittelerhebung und 
die Auszahlungen 
durch die Netzgesell-
schaft;

b. Buchführungs- und 
Abschreibungsvorga-
ben zulasten der Ver-
teilnetzbetreiber, um 
mehrfache Anrech-
nungen zu verhindern; 

c. die Informationspflich-
ten der Verteilnetzbe-
treiber zu den reali-
sierten Netzverstär- 
kungen, deren Kosten 
und den angeschlos-
senen Anlagen.
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Gliederungstitel vor Art. 
17a

2a. Abschnitt: 
Messwesen 

Art. 17a     Zuständigkeit 
und Wahlrechte 

1 Die Netzbetreiber sind in 
ihrem Netzgebiet für das 
Messwesen zuständig.
2 Erzeuger und Speicher-
betreiber können den 
Messstellenbetreiber und 
den Messdienstleister frei 
wählen. Endverbraucher 
haben dieses Wahlrecht, 
sofern sie an der betref-
fenden Verbrauchsstätte: 

a. einen Jahresver-
brauch von mindes-
tens 100 MWh aufwei-
sen;

b. vom Recht auf Eigen-
verbrauch oder Zu-
sammenschluss zum 
Eigenverbrauch Ge-
brauch machen; 
 
 

c. Zugriff auf ihre Mess-
daten benötigen, weil 
sie:
1. verbrauchsseitige 

Flexibilität für eine 
andere als eine 
netzdienliche Nut-
zung anbieten, 
oder 

2a. Abschnitt: 
Messwesen und 
Steuersysteme

Art. 17a     Titel: gemäss 
                  Bundesrat

Art. 17a     Intelligente 
Messsysteme

Art. 17a     Zuständigkeit, 
Messentgelt und Messta-
rife

Art. 17a     Titel: Festhal- 
                  ten

1 Ein intelligentes Mess-
system beim Endverbrau-
cher, Erzeuger oder Spei-
cher ist eine 
Messeinrichtung zur Er-
fassung elektrischer Ener-
gie, die eine bidirektionale 
Datenübertragung unter-
stützt und den tatsächli-
chen Energiefluss und 
dessen zeitlichen Verlauf 
erfasst.

2 Einleitungssatz: gemäss 
Bundesrat

2 Sie legen verursacher-
gerechte Messtarife fest.

2 Festhalten

2 Der Bundesrat kann 
Vorgaben zur Einführung 
solcher intelligenten 
Messsysteme machen. Er 
berücksichtigt dabei inter-
nationale Normen und 
Empfehlungen anerkann-
ter Fachorganisationen. 
Er kann insbesondere die 
Netzbetreiber dazu ver-
pflichten, bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bei 
allen Endverbrauchern, 
Erzeugern und Speichern 
oder bei gewissen Grup-
pen davon die Installation 
intelligenter Messsysteme 
zu veranlassen.

a. gemäss Bundesrat

b. vom Recht auf Eigen-
verbrauch oder Zu-
sammenschluss zum 
Eigenverbrauch Ge-
brauch machen oder 
an einer lokalen Elekt-
rizitätsgemeinschaft 
teilnehmen;

c. gemäss Bundesrat
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2. Energiedienstleis-
tungen zur Reduk-
tion ihres Energie-
verbrauchs in 
Anspruch nehmen.

3 Endverbraucher mit 
unternehmerischer Tätig-
keit und einem Jahresver-
brauch von mindestens 
100 MWh können den 
Messstellenbetreiber und 
Messdienstleister unab-
hängig von diesen Vor-
aussetzungen unterneh-
mensweit frei wählen.
4 Das Wahlrecht kann an 
allen Messstellen einer 
Verbrauchs- oder Produk-
tionsstätte ausgeübt wer-
den. Soweit es nicht aus-
geübt wird, bleibt der 
Netzbetreiber zuständig. 
 
 

5 Der Bundesrat kann das 
Verfahren zum Wechsel 
der Messstellenbetreiber 
und Messdienstleister 
regeln, einschliesslich der 
Voraussetzungen zur 
Kündigung der Verträge. 
 

3 Auf ihrer Basis erheben 
sie je Messpunkt das 
Messentgelt. Das erhobe-
ne Messentgelt darf die 
anrechenbaren Messkos-
ten nicht übersteigen. 
Deckungsdifferenzen sind 
zeitnah auszugleichen.

3 Festhalten3 Er kann unter Berück-
sichtigung der Bundesge-
setzgebung über das 
Messwesen festlegen, 
welchen technischen 
Mindestanforderungen die 
intelligenten Mess sys-
teme zu genügen haben 
und welche weiteren 
Eigenschaften, Ausstat-
tungen und Funktionalitä-
ten sie aufweisen müs-
sen, insbesondere im 
Zusammenhang mit:

3 Gemäss Bundesrat

4 Festhalten4 Anrechenbar sind die 
Betriebs- und Kapitalkos-
ten, die durch die zuver-
lässige und effiziente 
Messung bei Endverbrau-
chern, Erzeugern und 
Speicherbetreibern anfal-
len; die Kapitalkosten 
enthalten einen angemes-
senen Betriebsgewinn.

4 Gemäss Bundesrat

a. der Übermittlung von 
Messdaten;

b. der Unterstützung von 
Tarifsystemen;

c. der Unterstützung 
weiterer Dienste und 
Anwendungen.

5 Der Bundesrat legt die 
Grundlagen zur Berech-
nung der anrechenbaren 
Messkosten fest. Er kann 
Tarifobergrenzen festle-
gen und regeln, ob und 
wie Deckungsdifferenzen 
aus vergangenen Tarifpe-
rioden verzinst werden.

5 Gemäss Bundesrat 5 Festhalten

e-parl 14.09.2023 09:48



- 87 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Art. 17abis Messent-
gelt und 
Messtarife

1 Für Verbrauchsstätten, 
an denen die Endverbrau-
cher ihren Messstellenbe-
treiber und Messdienst-
leister nicht frei wählen 
können oder das Wahl-
recht vom Endverbrau-
cher, Erzeuger oder Spei-
cherbetreiber nicht 
ausgeübt wird, legen die 
Verteilnetzbetreiber verur-
sachergerechte Messtari-
fe fest.
2 Auf ihrer Basis erheben 
sie je Messpunkt das 
Messentgelt. Das erhobe-
ne Messentgelt darf die 
anrechenbaren Messkos-
ten nicht übersteigen. 
Deckungsdifferenzen sind 
zeitnah auszugleichen.
3 Anrechenbar sind die 
Betriebs- und Kapitalkos-
ten, die durch die zuver-
lässige und effiziente 
Messung an Verbrauchs-
stätten nach Absatz 1 
anfallen; die Kapitalkos-
ten enthalten einen ange-
messenen Betriebsge-
winn.
4 Der Bundesrat legt die 
Grundlagen zur Berech-
nung der anrechenbaren 
Messkosten fest. Er kann 
Tarifobergrenzen festle-
gen und regeln, ob und 

Art. 17abisArt. 17abis Art. 17abis

Streichen Gemäss Bundesrat Festhalten
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wie Deckungsdifferenzen 
aus vergangenen Tarifpe-
rioden verzinst werden.

Art. 17ater     Anforderun-
gen an den Messstellen-
betrieb und die Mess-
dienstleistungen

1 Die Netzbetreiber erar-
beiten nach Anhörung der 
ElCom und der interes-
sierten Kreise einen ein-
heitlichen Vertragsstan-
dard für ihr 
Rechtsverhältnis zu den 
Messstellenbetreibern 
und den Messdienstleis-
tern und schliessen ihre 
Verträge nach diesem 
Standard ab.
2 Der Bundesrat kann 
Anforderungen an den 
Vertragsstandard festle-
gen und den Messstellen-
betreibern und Mess-
dienstleistern Aufgaben 
zuweisen, die ihnen im 
Rahmen dieser Rechts-
verhältnisse zukommen.

Art. 17ater Art. 17aterArt. 17ater

Streichen Gemäss Bundesrat Festhalten
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Art. 17aquater

Bisheriger Art. 17a mit 
folgender Änderung von 
Abs. 1 und 2 dritter Satz
1 Betrifft nur den französi-
schen Text. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ...  
 
 
 
 
 
 
                                     ... 
Er kann die Netzbetreiber 
sowie die beauftragten 
Messstellenbetreiber und 
Messdienstleister dazu 
verpflichten, ab einem 
bestimmten Zeitpunkt bei 
allen Endverbrauchern, 
Erzeugern und Speicher-
betreibern oder bei gewis-
sen Gruppen davon intel-
ligente Messsysteme zu 
verwenden.

Art. 17a Intelligente 
Mess-
systeme

Art. 17aquater

Bisheriger Art. 17a, ge-
mäss geltendem Recht

Art. 17aquater Art. 17aquater

Bisheriger Art. 17a mit 
folgenden Änderungen:

Art. 17aquater 

Bisheriger Art. 17a mit 
folgenden Änderungen:

1 Ein intelligentes Mess-
system beim Endverbrau-
cher, Erzeuger oder Spei-
cher ist eine Messein- 
richtung zur Erfassung 
elektrischer Energie, die 
eine bidirektionale Daten-
übertragung unterstützt 
und den tatsächlichen 
Energiefluss und dessen 
zeitlichen Verlauf erfasst.

1 Gemäss Bundesrat 1 Gemäss Bundesrat

2 Der Bundesrat kann 
Vorgaben zur Einführung 
solcher intelligenten 
Messsysteme machen. Er 
berücksichtigt dabei inter-
nationale Normen und 
Empfehlungen anerkann-
ter Fachorganisationen. 
Er kann insbesondere die 
Netzbetreiber dazu ver-
pflichten, bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bei 
allen Endverbrauchern, 
Erzeugern und Speichern 
oder bei gewissen Grup-
pen davon die Installation 
intelligenter Messsysteme 
zu veranlassen.

2 Der Bundesrat macht 
Vorgaben zur Einführung 
solcher intelligenten 
Messsysteme. Er berück-
sichtigt dabei internatio-
nale Normen und Emp-
fehlungen anerkannter 
Fachorganisationen. Er 
verpflichtet die Netzbetrei-
ber sowie die beauftrag-
ten Messstellenbetreiber 
und Messdienstleister 
dazu, ab einem bestimm-
ten Zeitpunkt bei allen 
Endverbrauchern, Erzeu-
gern und Speicherbetrei-
bern oder bei gewissen 
Gruppen davon intelligen-
te Messsysteme zu ver-
wenden.

2 ... 
 
 
 
 
 
            ... anerkannter 
Fachorganisationen. Er 
verpflichtet die Netzbetrei-
ber dazu, ab einem be-
stimmten Zeitpunkt bei 
allen Endverbrauchern, 
Erzeugern und Speicher-
betreibern oder bei gewis-
sen Gruppen davon intel-
ligente Messsysteme zu 
verwenden.
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2bis Die Netzbetreiber 
müssen die Teilnehmer 
eines Zusammenschlus-
ses zum Eigenverbrauch 
oder für eine lokale Elekt-
rizitätsgemeinschaft so-
wie Speicherbetreiber auf 
deren Verlangen mit ei-
nem intelligenten Mess-
system ausstatten. Der 
Bundesrat legt für diese 
Ausstattung, ungeachtet 
der Ausführungsbestim-
mungen des bisherigen 
Rechts, eine angemesse-
ne Frist von wenigen 
Monaten fest.

3 Er kann unter Berück-
sichtigung der Bundesge-
setzgebung über das 
Messwesen festlegen, 
welchen technischen 
Mindestanforderungen die 
intelligenten Mess sys-
teme zu genügen haben 
und welche weiteren 
Eigenschaften, Ausstat-
tungen und Funktionalitä-
ten sie aufweisen müs-
sen, insbesondere im 
Zusammenhang mit:

3 Unter Berücksichtigung 
der Bundesgesetzgebung 
über das Messwesen legt 
er fest, welchen techni-
schen Mindestanforderun-
gen … 

3 ... 3 ...

a. der Übermittlung von 
Messdaten;

a. der Übermittlung von 
Messdaten, ein-
schliesslich des Zu-
gangs zu den eigenen 
Messdaten und deren 
Qualität;

a. der Übermittlung von 
Messdaten, ein-
schliesslich des Ab-
rufs der eigenen 
Messdaten und deren 
Qualität;

b. der Unterstützung von 
Tarifsystemen;

c. der Unterstützung 
weiterer Dienste und 
Anwendungen.
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4 Er legt mindestens fest, 
dass bei der Einführung 
der intelligenten Messsys-
teme den Endverbrau-
chern eine kundenfreund-
liche digitale Übersicht 
über ihre Lastgangwerte, 
ein Vergleich mit ver-
gleichbaren Endverbrau-
chern und dem Verbrauch 
in den Vorjahren sowie 
eine Identifikation mögli-
cher Einsparpotenziale 
zur Verfügung stehen. 

4 Gemäss Nationalrat 4 Gemäss Nationalrat

5 Endverbraucher, Erzeu-
ger und Speicherbetreiber 
haben das Anrecht, über 
eine Schnittstelle am 
intelligenten Messsystem 
ihre Messdaten im Mo-
ment ihrer Erfassung in 
einem international übli-
chen Datenformat abzuru-
fen.

5 Gemäss Nationalrat 5 Gemäss Nationalrat
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6 Ist der Zugang zu den 
eigenen Messdaten mit 
dem vom Netzbetreiber 
eingesetzten intelligenten 
Messsystem nicht in der 
gesetzlich vorgeschrieben 
Form möglich, haben 
Endverbraucher, Erzeu-
ger und Speicherbetreiber 
Anspruch, das Messsys-
tem auf dessen Kosten, 
für die der Bundesrat eine 
Obergrenze festlegt, 
durch einen zusätzlichen 
Elektrizitätszähler zu 
ergänzen. Diese Kosten 
sind keine anrechenbaren 
Messkosten des Netzbe-
treibers. Die Zählerergän-
zung bedarf einer Bewilli-
gung der Elcom und setzt 
voraus, dass diese dem 
Netzbetreiber vorgängig 
eine Frist von 30 Tagen 
zur Behebung der beste-
henden Mängel einge-
räumt hat.

6 Diejenigen, bei denen 
der Abruf der eigenen 
Messdaten mit dem vom 
Netzbetreiber eingesetz-
ten intelligenten Messsys-
tem nicht in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Form 
gewährleistet ist, haben 
Anspruch, das Messys-
tem auf dessen Kosten, 
für die der Bundesrat eine 
Obergrenze festlegt, 
durch einen zusätzlichen 
Elektrizitätszähler zu 
ergänzen. Diese Kosten 
sind keine ...
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Art. 17b Abs. 2 erster 
Satz und 3 erster Satz
Betrifft nur den französi-
schen Text.

2 Betrifft nur den französi-
schen Text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gliederungstitel vor Art. 
17b

2b. Abschnitt: Steuer- 
und Regelsysteme 
sowie Flexibilität

Art. 17b Intelligente 
Steuer- und 
Regelsyste-
me

Art. 17b Art. 17b

1 Intelligente Steuer- und 
Regelsysteme sind Ein-
richtungen, mit denen 
ferngesteuert auf den 
Verbrauch, die Erzeugung 
oder die Speicherung von 
Strom, namentlich zur 
Optimierung des Eigen-
verbrauchs oder zur Si-
cherstellung eines stabi-
len Netzbetriebs, Einfluss 
genommen werden kann.
2 Der Bundesrat kann 
Vorgaben zum Einsatz 
von intelligenten Steuer- 
und Regelsystemen bei 
Endverbrauchern, Erzeu-
gern und Speichern ma-
chen. Er kann festlegen, 
unter welchen Bedingun-
gen sie verwendet wer-
den dürfen, welchen tech-
nischen Mindestanfor- 
derungen sie genügen 
und welche weiteren 
Eigenschaften, Ausstat-
tungen und Funktionalitä-
ten sie aufweisen müs-
sen. Er berücksichtigt 
dabei internationale Nor-
men und Empfehlungen
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³ Betrifft nur den französi-
schen Text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anerkannter Fachorgani-
sationen. Der Bundesrat 
kann weitere Bestimmun-
gen erlassen, insbeson-
dere über:
a. die Übermittlung von 

Steuer- und Regelda-
ten;

b. die Unterstützung von 
weiteren Diensten und 
Anwendungen;

c. die Steuerung des 
Leistungsbezugs und 
der Leistungsabgabe.

3 Der Einsatz von intelli-
genten Steuer- und Re-
gelsystemen bei Endver-
brauchern, Erzeugern und 
Speichern bedarf der 
Zustimmung der Betroffe-
nen. Der Bundesrat kann 
Ausnahmen vorsehen.

3 ... 
 
 
 
 
 
... Der Bundesrat kann 
Ausnahmen vorsehen 
und den Endverbrau-
chern, Erzeugern und 
Speicherbetreibern An-
sprüche auf Installation 
eines intelligenten Steuer- 
und Regelsystems durch 
den Verteilnetzbetreiber 
einräumen.

3 Gemäss Bundesrat
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Gliederungstitel vor Art. 
17bbis

2b. Abschnitt: Steuer- 
und Regelsysteme 
sowie Flexibilität

Art. 17bbis Nutzung 
von Flexibi-
lität

1 Die Endverbraucher, 
Erzeuger und Speicher-
betreiber sind die Inhaber 
der Flexibilität, die sich 
dank der Steuerbarkeit 
des Bezugs, der Speiche-
rung oder der Einspei-
sung von Elektrizität nut-
zen lässt. Dritte 
erschliessen sich die 
Nutzung durch Vertrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Die Verteilnetzbetreiber 
können in ihrem Netzge-
biet Flexibilität netzdien-
lich nutzen. Dazu schlie-
ssen sie mit den 
Flexibilitätsinhabern Ver-
träge ab zu Bedingungen, 
die pro unterschiedliche 
Konstellation von Flexibili-
tät einheitlich sind. Sie 
sorgen für eine diskrimi-
nierungsfreie Flexibilitäts-

Gliederungstitel 2b. Ab-
schnitt: Streichen 

Art. 17bbisArt. 17bbis Art. 17bbis

¹ ... 
 
 
 
 
 
 
    ... von Elektrizität nut-
zen lässt. Der Einsatz von 
intelligenten Steuer- und 
Regelsystemen durch den 
Netzbetreiber ist solange 
möglich, bis der Endver-
braucher, Erzeuger oder 
Speicherbetreiber diesen 
ausdrücklich untersagt. 
Der Netzbetreiber infor-
miert den Endverbraucher 
über diese Nutzung. Dritte 
erschliessen sich die 
Nutzung durch Vertrag.

1 ... 
 
 
 
 
 
 
     ... von Elektrizität nut-
zen lässt. Wer Flexibilität 
nutzen will, erschliesst 
sich die Nutzung durch 
Vertrag.

2 ... 
 
 
 
                 ... mit den 
Flexibilitätsinhabern dis-
kriminierungsfreie Verträ-
ge ab, einschliesslich 
Vergütung.

2 Die Verteilnetzbetreiber 
können in ihrem Netzge-
biet Flexibilität netzdien-
lich nutzen. Dazu schlie-
ssen sie mit den 
Flexibilitätsinhabern dis-
kriminierungsfreie Verträ-
ge ab.
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nutzung und Anwendung 
der Verträge.

2bis Der Einsatz von intelli-
genten Steuer- und Re-
gelsystemen durch die 
Verteilnetzbetreiber ist in 
Abweichung von Artikel 
17b Absatz 3 für beste-
hende Flexibilitäten mög-
lich, solange die Flexibili-
tätsinhaber diesen 
Einsatz nicht untersagen. 
Der Bundesrat regelt, wie 
die Verteilnetzbetreiber 
die Flexibilitätsinhaber 
über diesen Einsatz infor-
mieren und die Modalitä-
ten für ein Untersagen. 
Zeigt sich, dass die Zu-
griffsmöglichkeiten der 
Verteilnetzbetreiber und 
deren effektive Flexibili-
tätsnutzung dazu beitra-
gen, dass das Potenzial 
für andere Flexibilitätsnut-
zungen nur wenig er-
schlossen ist, so kann der 
Bundesrat, auch zulasten 
der Verteilnetzbetreiber, 
Massnahmen für die 
bessere Erschliessung 
dieses Potenzials vorse-
hen, insbesondere eine 
Beschränkung der Abwei-
chung von Artikel 17b 
Absatz 3 oder geeignete 
Vermarktungsformen für 
Flexibilität. Der Bundesrat 
erstattet darüber jährlich 
Bericht.
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3 Den Verteilnetzbetrei-
bern stehen in ihrem 
Netzgebiet gegen ange-
messene Vergütung die 
folgenden garantierten 
Nutzungen netzdienlicher 
Flexibilität zu:
a. Abregelung eines 

bestimmten Anteils 
der Einspeisung; 

b. Nutzung bei einer 
unmittelbaren erhebli-
chen Gefährdung des 
sicheren Netzbetriebs; 
diese Nutzung muss 
nur vergütet werden, 
wenn die Abwendung 
der Gefährdung zu-
mutbar gewesen 
wäre.

4 Die garantierten Nutzun-
gen stehen ihnen auch 
bei entgegenstehenden 
Nutzungsrechten Dritter 
zu sowie gegen den Wil-
len des Flexibilitätsinha-
bers oder wenn dieser 
dem Einsatz eines intelli-
genten Steuer- und Re-
gelsystems nicht zu-
stimmt. 
 
 
 
 

5 Der Bundesrat legt die 
Grundzüge der Vergütung 
der garantierten Nutzung 
und pro Erzeugungstech-
nologie den abregelbaren 
Anteil fest und regelt die 

3 ... 
                    ... ihrem 
Netzgebiet die folgenden 
garantierten Nutzungen ... 

3 Einleitungssatz: Festhal-
ten

3 Den Verteilnetzbetrei-
bern stehen in ihrem 
Netzgebiet gegen Vergü-
tung die folgenden garan-
tierten Nutzungen netz-
dienlicher Flexibilität zu:

a. Abregelung eines 
bestimmten Anteils 
der Einspeisung am 
Anschlusspunkt;

a. ...

b. Nutzung bei einer 
unmittelbaren erhebli-
chen Gefährdung des 
sicheren Netzbetriebs. 

4 ... 
 
 
 
           ... gegen den Wil-
len des Flexibilitätsinha-
bers. Die Verteilnetzbe-
treiber orientieren die 
ElCom ...

4 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ... nicht zu-
stimmt. Die Verteilnetzbe-
treiber orientieren die 
ElCom jährlich über die 
getätigten Nutzungen 
nach Absatz 3 Buchstabe 
b.
⁵ Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten in Bezug auf 
die Absätze 3 und 4.

5 ... 
                              ... auf 
die Absätze 2bis, 3 und 4.
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Transparenz- und Publi-
kationspflichten der Ver-
teilnetzbetreiber. Er kann 
zudem insbesondere 
regeln:
a. den Schutz der Flexi-

bilitätsinhaber bei 
Verträgen nach Ab-
satz 2;

b. die Standardisierung 
von Flexibilitätspro-
dukten;

c. Vorgaben für den Fall, 
dass die Verteilnetz-
betreiber mit ihren 
Bedingungen andere 
Flexibilitätsnutzungen 
so stark verdrängen, 
dass sich kein Markt 
entwickeln kann;

d. Vorgaben für die Ver-
tragspartner bei Flexi-
bilitätsnutzungen, 
gleich welcher Art, 
wenn sich diese Nut-
zungen auf andere 
Akteure stark negativ 
auswirken.

e. eine Evaluation der 
Regelung gemäss 
diesem Artikel.
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2bbis. Abschnitt: 
Lokale Elektrizitäts-
gemeinschaften

Art. 17bbisa     Lokale 
Elektrizitätsgemeinschaf-
ten

Art. 17bbisa Art. 17bbisa Art. 17bbisa

1 Endverbraucher, Erzeu-
ger von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien 
und Speicherbetreiber 
können sich zu einer loka-
len Elektrizitätsgemein-
schaft zusam-
menschliessen und die 
selbst erzeugte Elektrizi-
tät im Kreise dieser Ge-
meinschaft absetzen. 
2  Vorausgesetzt ist, dass 
die Teilnehmer:

2  ...

a. im gleichen Netzge-
biet, auf der gleichen 
Netzebene und örtlich 
nahe beieinander am 
Elektrizitätsnetz ange-
schlossen sind;

b. alle mit einem intelli-
genten Messsystem 
ausgestattet sind; und

c. gemeinsam eine vom 
Bundesrat festgelegte 
Mindestgrösse an 
Elektrizitätserzeugung 
und an nutzbarer 
Flexibilität im Verhält-
nis zur Anschlussleis-
tung aufweisen.

c. gemeinsam eine vom 
Bundesrat festgelegte 
Mindestgrösse an 
Elektrizitätserzeugung 
im Verhältnis zur An-
schlussleistung auf-
weisen.

e-parl 14.09.2023 09:48



- 100 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

Mehrheit Minderheit  
(Jauslin, Bourgeois,  
Müller-Altermatt, Suter, 
Vincenz, Wismer Priska)

2bis Der Bundesrat legt die 
zulässige geografische 
Ausdehnung einer lokalen 
Elektrizitätsgemeinschaft 
und damit die erforderli-
che örtliche Nähe der 
Teilnehmer fest. Die Aus-
dehnung kann maximal 
das Gebiet einer Gemein-
de umfassen.

2bis Der Bundesrat legt die 
räumliche und technische 
Ausdehnung einer lokalen 
Elektrizitätsgemeinschaft 
und damit die erforderli-
che örtliche Nähe der 
Teilnehmer fest. (Rest 
streichen)

3 Die Teilnehmer der loka-
len Elektrizitätsgemein-
schaft regeln untereinan-
der ihr Verhältnis, 
insbesondere die Art und 
Weise ihrer Versorgung. 
Der Bundesrat kann dazu 
und zu anderen Inhalten 
dieser Regelung Anforde-
rungen festlegen.

3 Die Teilnehmer der loka-
len Elektrizitätsgemein-
schaft regeln untereinan-
der ihr Verhältnis, 
insbesondere die Art und 
Weise ihrer Versorgung 
aus selbst erzeugter Elek-
trizität. Sie ernennen 
einen Stellvertreter, der 
die Gemeinschaft gegen-
über dem Verteilnetzbe-
treiber vertritt.
4 Der zuständige Verteil-
netzbetreiber stattet jeden 
Teilnehmer einer lokalen 
Elektrizitätsgemeinschaft 
mit einem intelligenten 
Messsystem aus.
5 Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten, insbesonde-
re zum Verhältnis der 
Teilnehmer untereinander 
und zur Aufteilung von 
Verwaltungs- und Ver-
triebskosten zwischen 
dem Verteilnetzbetreiber, 
der lokalen Elektrizitäts-
gemeinschaft und ihren 
Teilnehmern.
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Art. 17bbisb     Versorgung 
der Gemeinschaft und 
Verhältnis zum Netzbe-
treiber

Art. 17bbisb Art. 17bbisb

1 Die selbst erzeugte 
Elektrizität kann innerhalb 
der lokalen Elektrizitäts-
gemeinschaft auch unter 
Inanspruchnahme des 
Verteilnetzes frei abge-
setzt werden. 
2 Die lokale Elektrizitäts-
gemeinschaft kann einen 
Lieferanten freier Wahl 
mit der Deckung des 
verbleibenden Elektrizi-
tätsbedarfs der nicht 
netzzugangsberechtigten 
Endverbraucher beauftra-
gen. Übt sie dieses Wahl-
recht nicht aus, wird der 
verbleibende Elektrizitäts-
bedarf dieser Endverbrau-
cher in der Grundversor-
gung gedeckt.

2 Zur Deckung des ver-
bleibenden Elektrizitäts-
bedarfs können die netz-
zugangsberechtigten 
Endverbraucher ihren 
Anspruch auf Netzzugang 
selbstständig ausüben. 
Der verbleibende Elektri-
zitätsbedarf der festen 
Endverbraucher und der 
Endverbraucher, die auf 
den Netzzugang verzich-
ten, wird in der Grundver-
sorgung gedeckt.

3 Netzzugangsberechtigte 
Endverbraucher können 
ihren Anspruch auf Netz-
zugang selbstständig 
ausüben.

3 Streichen
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4 Der Verteilnetzbetreiber 
hat für die Endverbrau-
cher der lokalen Elektrizi-
tätsgemeinschaft einen 
speziellen Netznutzungs-
tarif zu gestalten. Dieser 
setzt sich aus den vollen 
Kosten für die Anschluss-
netzebene und 75 Pro-
zent der Kosten für die 
überliegenden Netzebe-
nen zusammen.

4 Für die Inanspruchnah-
me des Verteilnetzes hat 
der Verteilnetzbetreiber 
einen speziellen Netznut-
zungstarif zu gestalten, 
der dem Ziel einer effizi-
enten Elektrizitätsanwen-
dung nicht zwingend 
Rechnung tragen muss. 
Für den Bezug von selbst 
erzeugter Elektrizität müs-
sen mindestens die Hälfte 
der üblichen Netzkosten 
angelastet werden.

4 Für die Inanspruchnah-
me des Verteilnetzes 
können die Teilnehmer 
der Gemeinschaft einen 
reduzierten Netznut-
zungstarif beanspruchen 
mit einem Abschlag für 
den Bezug der selbst 
erzeugten Elektrizität. Der 
Abschlag beträgt maximal 
60 Prozent des sonst 
üblichen Tarifs. Der Bun-
desrat legt, abgestuft für 
die verschiedenen netzto-
pologischen Konfiguratio-
nen von lokalen Elektrizi-
tätsgemeinschaften, die 
Höhe des Abschlags fest, 
und zwar je tiefer je mehr 
Netzebenen bei der be-
treffenden Konfiguration 
involviert sind.

5 Das Netznutzungsent-
gelt ist dem Verteilnetzbe-
treiber von der lokalen 
Elektrizitätsgemeinschaft 
geschuldet.

5 Das Netznutzungsent-
gelt und das Entgelt für 
Elektrizitätslieferungen in 
der Grundversorgung ist 
dem Verteilnetzbetreiber 
von den einzelnen End-
verbrauchern geschuldet. 
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5bis Zur Ermittlung der 
geschuldeten Beträge teilt 
der Verteilnetzbetreiber 
die selbst erzeugte Elekt-
rizität, die im Kreise der 
lokalen Elektrizitätsge-
meinschaft unter Inan-
spruchnahme des Verteil-
netzes abgesetzt wurde, 
im Verhältnis der gesam-
ten Elektrizitätsbezüge 
der einzelnen Endver-
braucher auf diese auf. Im 
Rahmen der Regelung 
der internen Rechtsver-
hältnisse können sie eine 
davon abweichende Re-
gelung zur Aufteilung 
dieser Kosten treffen.
5ter Auf Verlangen des 
Verteilnetzbetreibers oder 
der lokalen Elektrizitäts-
gemeinschaft erfolgt die 
Rechnungstellung, aufge-
schlüsselt nach den Be-
zügen der einzelnen End-
verbraucher, an die 
Gemeinschaft, sei es für 
die Netznutzung oder die 
Elektrizitätslieferungen in 
der Grundversorgung. 
Schuldner des Entgelts 
des Netzbetreibers blei-
ben die einzelnen Endver-
braucher.

6 Die lokale Elektrizitäts-
gemeinschaft stellt sicher, 
dass sich für die Abrech-
nung eruieren lässt, zu 
welchem Anteil die aus 
dem Verteilnetz bezogene 
Elektrizität aus interner 
und aus externer Erzeu-
gung stammt.

6 Streichen
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Gliederungstitel vor Art. 
17bter

2c. Abschnitt: 
Datenaustausch

Art. 17bter Grundsatz
Die Netzbetreiber sowie 
die beauftragten Mess-
stellenbetreiber und 
Messdienstleister geben 
einander und den Unter-
nehmen der Elektrizitäts-
wirtschaft, den Bilanz-
gruppen, der nationalen 
Netzgesellschaft und der 
Vollzugsstelle nach Arti-
kel 64 EnG7 rechtzeitig, 
unentgeltlich und diskrimi-
nierungsfrei alle Daten 
und Informationen be-
kannt, soweit dies für eine 
ordnungsgemässe Elekt-
rizitätsversorgung nötig 
ist.

7 SR 730.0

Art. 17bter Art. 17bter Art. 17bter Grundsätze
Die Netzbetreiber geben 
einander und den Unter-
nehmen der Elektrizitäts-
wirtschaft, den Bilanz-
gruppen, der nationalen 
Netzgesellschaft und der 
Vollzugsstelle nach Artikel 
64 EnG  rechtzeitig, un-
entgeltlich, diskriminie-
rungsfrei und in der not-
wendigen Qualität alle 
Daten und Informationen 
bekannt, soweit dies für 
eine ordnungsgemässe 
Elektrizitätsversorgung 
nötig ist.

1 Die Netzbetreiber geben 
einander, den Unterneh-
men der Elektrizitätswirt-
schaft, den Bilanzgrup-
pen, der nationalen 
Netzgesellschaft und der 
Vollzugsstelle nach Artikel 
64 EnG unmittelbar, un-
entgeltlich, diskriminie-
rungsfrei und in der not-
wendigen Qualität alle 
Daten und Informationen 
bekannt, soweit dies für 
eine ordnungsgemässe 
Elektrizitätsversorgung 
nötig ist.

Gemäss Bundesrat

2 Der Zugang der Endver-
braucher, Erzeuger und 
Speicherbetreiber zu 
ihren eigenen Messdaten 
richtet sich nach Artikel 
17aquater Absatz 3 Buch-
stabe a, Absätze 4 und 5.
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Art. 17bquater Datenaus-
tausch über 
das Daten-
register

1 Der Austausch von 
Mess- und Stammdaten 
zwischen den Beteiligten 
nach Artikel 17bter erfolgt 
für die folgenden Zwecke 
über ein zentrales Daten-
register:
a. Abwicklung der Wech-

selprozesse nach den 
Artikeln 13a und 17a 
Absatz 5; 

b. Abrechnung der Netz-
, Elektrizitäts- und 
Messkosten;

c. Prognose im Rahmen 
des Bilanzmanage-
ments;

d. Erfassung der Elektri-
zität mittels Herkunfts-
nachweisen.

2 Die Stammdaten nach 
Absatz 1 werden im Da-
tenregister in der Schweiz 
gespeichert. Der Datenre-
gisterbetreiber verwaltet 
die gespeicherten Daten 
und gewährleistet den 
Austausch der Mess- und 
Stammdaten zwischen 
den Beteiligten.
3 Den Bundesbehörden 
und den kantonalen Be-
hörden wird nach Mass-
gabe ihrer Berechtigung 
Zugang zum Datenregis-
ter gewährt.

Art. 17bquater Art. 17bquater Art. 17bquater

1 ... 1 ... 1 ...

a. Abwicklung der Liefe-
rantenwechsel;

a. Abwicklung der Liefe-
rantenwechsel und 
der Wechselprozesse 
nach Artikel 17a Ab-
satz 5;

a. Abwicklung der Liefe-
rantenwechsel; 
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4 Der Bundesrat regelt die 
Prozesse des Datenaus-
tausches und die näheren 
Aufgaben des Datenregis-
terbetreibers. Er kann das 
Datenregister um folgen-
de Funktionalitäten und 
Prozesse erweitern:
a. Analyse der Qualität 

des über das Datenre-
gister erfolgenden 
Datenaustausches;

b. Speicherung von 
Messdaten;

c. Bekanntgabe anony-
misierter Mess- und 
Stammdatenaggrega-
te an Dritte zum Zwe-
cke der Forschung, 
der Versorgungssi-
cherheit, der Stärkung 
des Wettbewerbs auf 
dem Elektrizitätsmarkt 
und der Erbringung 
von Energiedienstleis-
tungen;

d. Austausch von Mess- 
und Stammdaten für 
die Nutzung der Flexi-
bilität;

e. Gewährleistung des 
Rechts der Endver-
braucher, Erzeuger 
und Speicherbetreiber 
auf Datenherausgabe 
und -übertragung.
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Art. 17bsexies     Organisa-
tion und Finanzierung des 
Datenregisterbetreibers
1 Der Datenregisterbetrei-
ber, einschliesslich sein 
Personal, muss von der 
Elektrizitätswirtschaft 
unabhängig sein. Er ist 
schweizerisch beherrscht.
2 Er beschränkt sich auf 
die Erfüllung der in die-
sem Gesetz und seinen 
Ausführungsbestimmun-
gen vorgesehenen Aufga-
ben und ist nicht gewin-
norientiert tätig.
3 Er deckt seine Kosten 
durch ein verursacherge-
rechtes und kostende-
ckendes Entgelt, das er 
pro Messpunkt von den 
Verteilnetzbetreibern und 
den beauftragten Mess-
stellenbetreibern und 
Messdienstleistern er-
hebt.
4 Der Bundesrat erlässt 
weitere Bestimmungen 
zur Organisation, Unab-
hängigkeit und Finanzie-
rung.

Art. 22 Abs. 2–2ter

Art. 17bsexies Art. 17bsexies Art. 17bsexies

1 Der Datenregisterbetrei-
ber muss von einzelnen 
Unternehmen der Elektri-
zitätswirtschaft unabhän-
gig sein. ...

1 Der Datenregisterbetrei-
ber muss von den einzel-
nen Unternehmen der 
Elektrizitätswirtschaft 
unabhängig sein. …

3 ... 
 
 
                        ... das er 
pro Messpunkt von den 
Verteilnetzbetreibern 
erhebt.

3 Gemäss Bundesrat 3 ... 
 
 
                        ... das er 
pro Messpunkt von den 
Verteilnetzbetreibern 
erhebt. 

Art. 22 Aufgaben Art. 22 Art. 22 Art. 22
1 Die ElCom überwacht 
die Einhaltung dieses 
Gesetzes, trifft die Ent-
scheide und erlässt die 
Verfügungen, die für den 
Vollzug dieses Gesetzes 
und der Ausführungs-
bestimmungen notwendig 
sind.
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2 Sie hat, sowohl im Streit-
fall als auch von Amtes 
wegen, insbesondere 
folgende Aufgaben:
a. Sie entscheidet über 

den Netzzugang und 
die Netznutzungsbe-
dingungen. Sie kann 
den Netzzugang vor-
sorglich verfügen. 
 
 
 
 
 
 
 

b. Sie überprüft die Tarife 
und Entgelte für die 
Netznutzung, die 
Grundversorgung 
sowie die Messtarife 
und das Messentgelt 
nach Artikel 17abis 

Absätze 1 und 2. 
Vorbehalten bleiben 
Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen. 
Sie kann die Absen-
kung von Tarifen ver-
fügen oder deren 
Erhöhung untersagen.

c. Sie entscheidet über 
die Abänderung miss-
bräuchlicher Bedin-
gungen in der Ersatz-
versorgung. 
 
 
 
 
 

2 ... 2 ... 2 ...2 Sie ist insbesondere 
zuständig für:

a. den Entscheid im 
Streitfall über den 
Netzzugang, die 
Netznutzungs-
bedingun gen, die 
Netznutzungstarife 
und -entgelte sowie 
die Elektrizitätstarife. 
Vorbehalten bleiben 
Abgaben und Leistun-
gen an Ge meinwesen. 
Sie kann den Netzzu-
gang vorsorglich ver-
fügen;

b. Gemäss Bundesratb. Sie überprüft die Tarife 
und Entgelte für die 
Netznutzung und für 
die Elektrizitätsliefe-
rungen in der Grund-
versorgung sowie die 
Messtarife und das 
Messentgelt nach 
Artikel 17a Absätze 2 
und 3. Vorbehalten ...

b. die Überprüfung der 
Netznutzungstarife 
und Entgelte sowie 
der Elektrizitäts tarife 
von Amtes wegen. 
Vorbehalten bleiben 
Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen. 
Sie kann Absenkun-
gen verfügen oder 
Erhö hungen untersa-
gen;

b. Festhalten

c. Streichen c. den Entscheid über 
die Bewilligung von 
Vergütungen nach 
Artikel 15b Absätze 2 
und 3 und Zählerer-
gänzungen nach Arti-
kel 17aquater Absatz 6 
sowie über die Ver-
wendung der Einnah-
men nach Artikel 17 
Absatz 5.

c. den Entscheid über 
die Bewilligung von 
Vergütungen nach 
Artikel 15b Absätze 2 
und 3 sowie über die 
Verwendung der Ein-
nahmen nach Artikel 
17 Absatz 5.

c. den Entscheid über 
die Verwendung der 
Einnahmen nach 
Artikel 17 Absatz 5.
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d. Bei der netzdienlichen 
Nutzung von Flexibili-
tät trifft sie Entscheide 
über:
1. die garantierten 

Nutzungen,
2. die Anpassung 

missbräuchlicher 
Vergütungen.

e. Im Zusammenhang 
mit Massnahmen bei 
Gefährdung des si-
cheren Übertragungs-
netzbetriebs (Art. 20a) 
verfügt sie nötigenfalls 
den Abschluss einer 
Vereinbarung zwi-
schen den jeweiligen 
Parteien, einschliess-
lich Vorgaben zum 
notwendigen Mindes-
tinhalt. Ausserdem 
entscheidet sie über 
die Zulässigkeit und 
die Kostenfolgen von 
angeordneten Mass-
nahmen und von bei 
Nichtbefolgung sol-
cher Anordnungen 
getroffenen Ersatz-
massnahmen.

f. Sie trifft die Entschei-
de zur Energiereserve 
(Art. 8a), insbesonde-
re auferlegt sie Sankti-
onen oder ordnet 
andere Massnahmen 
an.

g. Sie prüft die Kosten 
und Entgelte des 
Datenregisterbetrei-
bers nach Artikel 
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17bquinquies Absatz 1 
für die Errichtung und 
den Betrieb des Da-
tenregisters, dessen 
Unabhängigkeit und 
die Beschränkung 
seiner Tätigkeit auf die 
vorgesehenen Aufga-
ben.

2bis Sie entscheidet über 
die Verwendung der Ein-
nahmen nach Artikel 17 
Absatz 5. 
 
 
 
 
 
 
 

2ter Bisheriger Abs. 2bis

2bis Die ElCom prüft den 
von der nationalen Netz-
gesellschaft vorgelegten 
Mehrjahresplan, insbe-
sondere den Bedarf an 
den darin vorgesehenen 
Projekten. Sie teilt der 
nationalen Netzgesell-
schaft das Ergebnis der 
Prüfung innerhalb von 
neun Monaten nach Ein-
reichung schriftlich mit.

2bis Streichen

3 Die ElCom beobachtet 
und überwacht die Ent-
wicklung der Elektrizitäts-
märkte im Hinblick auf 
eine sichere und er-
schwingliche Versorgung 
in allen Landesteilen. Sie 
überprüft zu diesem 
Zweck insbesondere den 
Zustand und Unterhalt 
des Übertra gungsnetzes 
sowie die regionale Aus-
gewogenheit der Investiti-
onen der nationalen Netz-
gesellschaft.
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Art. 22a     Veröffentli-
chung von Qualitäts- und 
Effizienzvergleichen
1 Die ElCom vergleicht in 
ihrem Regulierungsbe-
reich (Art. 22 Abs. 1 
und 2) die Verteilnetzbe-
treiber mit dem Ziel, die 
Transparenz für die End-
verbraucher zu verbes-
sern und zu angemesse-
ner Qualität und erhöhter 
Effizienz der Leistungen 
beizutragen. Sie veröf-
fentlicht die Ergebnisse, 
bezogen auf einzelne 
Verteilnetzbetreiber oder 
Gruppen von Verteilnetz-
betreibern, mittels einer 
vergleichenden Darstel-
lung.

4 Zeichnet sich mittel- 
oder langfristig eine er-
hebliche Gefährdung der 
inländischen Versor-
gungssicherheit ab, unter-
breitet die ElCom dem 
Bundesrat Vorschläge für 
Massnahmen nach Arti-
kel 9.
5 Die ElCom koordiniert 
ihre Tätigkeit mit auslän-
dischen Regulierungsbe-
hörden und vertritt die 
Schweiz in den entspre-
chenden Gremien
6 Die ElCom orientiert die 
Öffentlichkeit über ihre 
Tätigkeit und erstattet 
dem Bundesrat jährlich 
einen Tätigkeitsbericht.

Art. 22a Art. 22a Art. 22a
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2 Die ElCom stellt insbe-
sondere in den folgenden 
Bereichen Vergleiche an: 
a. Versorgungsqualität;
b. Netznutzungstarife 

und anrechenbare 
Netzkosten;

c. Grundversorgungstari-
fe;

d. Qualität der Dienst-
leistungen im Netzbe-
reich;

e. Investitionen in intelli-
gente Netze;

f. Messstellenbetrieb 
und Messdienstleis-
tungen, sofern hierfür 
ausschliesslich der 
Verteilnetzbetreiber 
zuständig ist;

g. Wahrnehmung von 
Veröffentlichungs- und 
Bekanntgabepflichten.

3 Das BFE evaluiert die 
Vergleiche alle vier Jahre 
in einem Bericht. Sind 
keine genügenden Effizi-
enzsteigerungen im Netz-
bereich mit entsprechen-
den Auswirkungen auf die 
Netzkosten feststellbar, 
so unterbreitet der Bun-
desrat der Bundesver-
sammlung einen Er-
lassentwurf für die 
Einführung einer Anreiz-
regulierung.

2 ... 2 ... 2 ...

c. Elektrizitätstarife;

f. Messwesen; f. Messwesen;f. Gemäss Bundesrat
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Art. 29 Abs. 1 Bst. a, d, 
ebis und f sowie 2bis

1 Mit Busse bis zu  
100 000 Franken wird 
bestraft, wer vorsätzlich:
a. Aufgehoben 

 
 

d. die Kosten für die 
Netznutzung in der 
Rechnung nicht oder 
falsch ausweist (Art. 
12 Abs. 3), oder für 
Wechselprozesse 
Kosten individuell 
anlastet (Art. 13a Abs. 
2);

ebis. Daten und Informati-
onen aus dem Mess-
stellenbetrieb oder 
den Messdienstleis-
tungen nicht richtig 
weitergibt (Art. 17bter);

Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 29

1 ...1 Mit Busse bis zu 
100 000 Franken wird 
bestraft, wer vorsätzlich:

1 ... 1 ...

a. Preisvorteile nicht 
oder in zu geringer 
Höhe weiter gibt (Art. 
6);

a. Streichen (= gemäss  
geltendem Recht)

a. Aufgehoben

b. die buchhalterische 
und rechtliche Ent-
flechtung der Netzbe-
reiche nicht oder 
falsch vornimmt oder 
Informationen aus 
dem Netzbetrieb für 
andere Tätigkeitsbe-
reiche nutzt (Art. 10 
und 33 Abs. 1);

c. die kostenrechnungs-
mässige Entflechtung 
der Netzbereiche nicht 
oder falsch vornimmt 
(Art. 11);

d. die Kosten für die 
Netznutzung in der 
Rechnung nicht oder 
falsch ausweist, oder 
für den Lieferanten-
wechsel widerrechtlich 
Kosten erhebt (Art. 
12);

d. Streichen (= gemäss  
geltendem Recht)

e. den Netzzugang wi-
derrechtlich verwei-
gert (Art. 13);

ebis. Streichen
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f. von den zuständigen 
Behörden verlangte 
Auskünfte verweigert 
oder unrichtige Anga-
ben macht (Art. 25 
Abs. 1) oder die ent-
sprechenden Pflichten 
gegenüber der Netz-
gesellschaft im Zu-
sammenhang mit der 
Energiereserve ver-
letzt (Art. 8a Abs. 2);

2bis Fällt eine Busse von 
höchstens 20 000 Fran-
ken in Betracht und würde 
die Ermittlung der nach 
Artikel 6 des Bundesge-
setzes vom 22. März 
19748 über das Verwal-
tungsstrafrecht (VStrR) 
strafbaren Personen 
Untersuchungsmassnah-
men bedingen, die im 

8 SR 313.0

f. von den zuständigen 
Behörden verlangte 
Auskünfte verweigert 
oder unrich tige Anga-
ben macht (Art. 25 
Abs. 1);

fbis. Energie aus einem 
Abruf der Energieres-
erve mit Gewinn oder 
ins Ausland verkauft 
(Art. 8a Abs. 5bis);

g. gegen eine Ausfüh-
rungsvorschrift, deren 
Übertretung für straf-
bar erklärt wird, oder 
eine unter Hinweis auf 
die Strafandrohung 
dieses Artikels an ihn 
gerichtete Verfügung 
verstösst.

2 Wird die Tat fahrlässig 
begangen, so ist die Stra-
fe Busse bis zu 20 000 
Franken.
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Hinblick auf die verwirkte 
Strafe unverhältnismässig 
wären, so kann das BFE 
von einer Verfolgung 
dieser Personen absehen 
und an ihrer Stelle den 
Geschäftsbetrieb (Art. 7 
VStR) zur Bezahlung der 
Busse verurteilen.

Art. 33c     Übergangsbe-
stimmungen zur Ände-
rung vom ...
1 Endverbraucher mit 
einem Jahresverbrauch 
von weniger als 100 MWh 
pro Verbrauchsstätte 
können ihren Anspruch 
auf freie Wahl des Liefe-
ranten auf Anfang des 
ersten Kalenderjahres 
nach Inkrafttreten der 
Änderung vom ... aus-
üben. Tritt die Änderung 
in der zweiten Jahreshälf-
te in Kraft, können sie 
ihren Anspruch erst auf 
Anfang des übernächsten 
Kalenderjahres nach 
Inkrafttreten dieser Ände-
rung ausüben.

3 Das BFE verfolgt und 
beurteilt Widerhandlun-
gen nach dem Bundesge-
setz vom 22. März 1974 
über das Verwaltungs-
strafrecht.

Art. 33cArt. 33c Art. 33c

1 Streichen 1 Die neuen Vorgaben zur 
Grundversorgung nach 
Artikel 6 sind erstmals für 
das Tarifjahr anwendbar, 
das auf das Inkrafttreten 
der Änderung vom … 
folgt. Der Bundesrat kann 
für einzelne Vorgaben 
eine längere Übergangs-
zeit vorsehen, wenn dies 
für die Anpassung durch 
die Verteilnetzbetreiber 
nötig ist.
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2 Endverbraucher, deren 
Anspruch auf Grundver-
sorgung mit Inkrafttreten 
der Änderung vom ... erlo-
schen ist und die ihr 
Recht auf freie Lieferan-
tenwahl bis dahin nicht 
ausgeübt haben, verblei-
ben bis zum Ende des 
betreffenden Kalenderjah-
res in der Grundversor-
gung. Haben sie für die 
Folgezeit noch immer 
keinen Lieferanten beauf-
tragt, so fallen sie in die 
Ersatzversorgung.
3 Der Bundesrat evaluiert 
zehn Jahre nach Inkraft-
treten der Änderung vom 
..., ob die gesetzlichen 
Vorgaben an die Ange-
messenheit der Grundver-
sorgungstarife und an das 
Standardstromprodukt 
noch notwendig sind und 
legt dem Parlament bei 
Bedarf einen Geset-
zesentwurf zur Aufhebung 
dieser Vorgaben vor.
4 Der Bundesrat beobach-
tet während zehn Jahren 
nach Inkrafttreten der 
Änderung vom ... die 
Auswirkungen der freien 
Lieferantenwahl der End-
verbraucher auf die Ar-
beitsbedingungen im 
Elektrizitätsmarkt. Bei 
negativen Auswirkungen 
kann er namentlich:
a. die tripartite Kommis-

sion des Bundes im 
Sinne von Artikel 360b 

2 Streichen 2 Bei Bezugsverträgen 
nach Artikel 6 Absatz 5 
und 5bis, die beim Inkraft-
treten der Änderung vom 
… am Laufen sind, muss 
sich der Verteilnetzbetrei-
ber beim Inkrafttreten mit 
Wirkung für die Restver-
tragslaufzeit entscheiden, 
ob und mit welcher Ener-
giemenge er sie dem 
Segment der Grundver-
sorgung zuweist (Art. 6 
Abs. 5bis Bst. b).

3 Streichen

4 Streichen
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des Obligationen-
rechts9 über die Ar-
beitsbedingungen im 
Elektrizitätsmarkt 
informieren;

b. Massnahmen zur 
Koordination und 
Weiterentwicklung von 
Aus- und Weiterbil-
dungsangeboten tref-
fen.

5 Die ElCom kann bei ihr 
im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung vom 
... bereits vorhandene 
Daten bei der Veröffentli-
chung von Qualitäts- und 
Effizienzvergleichen 
(Art. 22a) verwenden, 
soweit sie frühestens das 
Jahr 2022 betreffen.

9 SR 220

6 Ansprüche nach Artikel 
17aquater Absatz 6 können 
nach Ablauf eines Jahres 
seit Inkrafttreten der Än-
derung vom … geltend 
gemacht werden.

6 Streichen
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Art. 34 Abs. 2 und 3

2 Der Bundesrat bestimmt 
das Inkrafttreten. 

3 Aufgehoben

Art. 34 Referend-
um und 
Inkrafttre-
ten

Art. 34 Art. 34

1 Dieses Gesetz unter-
steht dem fakultativen 
Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt 
unter Vorbehalt von Ab-
satz 3 das Inkrafttreten.

2 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

2 Festhalten

3 Die Artikel 7 und 13 
Absatz 3 Buchstabe b 
werden fünf Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Ge-
setzes durch einen dem 
fakultativen Referendum 
unterstehenden Bundes-
beschluss in Kraft ge-
setzt. Im gleichen Bun-
desbeschluss werden die 
Artikel 6, 13 Absatz 3 
Buchstabe a und 29 Ab-
satz 1 Buchstabe a aufge-
hoben.

3 Festhalten3 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

e-parl 14.09.2023 09:48



- 119 -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission 
des Nationalrates

3. ... 3. ...3. Bundesgesetz über 
die Raumplanung 
vom 22. Juni 19791 

1 SR 700

Art. 18c     Windener-
gie-anlagen im Wald und 
ausserhalb von Schutzob-
jekten

Art. 18c

Streichen
1 Windenergieanlagen 
und ihre Erschliessungs-
wege gelten im Wald als 
standortgebunden, wenn 
sie von nationalem Inter-
esse sind und bereits eine 
strassenmässige Grober-
schliessung besteht. Der 
Nachweis der Standortge-
bundenheit ist zu erbrin-
gen, wenn die Windkraft-
anlage in einem der 
folgenden Gebiete erstellt 
werden soll:
a. Objekt, das in einem 

Inventar nach Artikel 5 
des Bundesgesetzes 
vom 1. Juli 1966 über 
den Natur und 
Heimatschutz (NHG) 
aufgeführt ist;

b. Waldreservat nach 
Artikel 20 des 
Waldgesetzes vom 
4. Oktober 1991;

c. eidgenössisches 
Jagdbanngebiet nach 
Artikel 11 des 
Jagdgesetzes vom 
20. Juni 1986.
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2 Bei Windkraftanlagen, 
die sich ausserhalb der 
Objekte nach Artikel 5 
NHG befinden, erfolgt die 
Interessenabwägung 
nach Artikel 3 NHG.

Art. 18d     Weitere Bau-
ten und Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Ener-
gien

Art. 18d

Der Bundesrat legt fest, 
unter welchen Vorausset-
zungen Anlagen zur Nut-
zung der Biomasse auch 
ausserhalb der Bauzonen 
einer Interessenabwä-
gung zugänglich sind, da 
ein überwiegendes Inter-
esse an der Realisierung 
solcher Bauten und Anla-
gen vermutet wird. Dies 
gilt insbesondere bei 
existierendem Gasan-
schluss.

1 Anlagen zur Nutzung der 
Energie aus Biomasse 
sowie Anlagen zur Um-
wandlung erneuerbarer 
Energie in Wasserstoff, 
Methan oder andere syn-
thetische Kohlenwasser-
stoffe sind auch ausser-
halb der Bauzonen 
zuzulassen, soweit dies 
für eine sichere Versor-
gung mit erneuerbarer 
Energie als zweckmässig 
erscheint.
2 Der Bundesrat regelt, 
unter welchen Vorausset-
zungen solche Anlagen in 
wenig empfindlichen oder 
in vorbelasteten Gebieten 
standortgebunden sind. 
Bei Anlagen zur Nutzung 
der Energie aus Biomas-
se legt er dabei Gewicht 
auf die bestehende Er-
schliessung, insbesonde-
re bestehende Gasan-
schlüsse. Bei Anlagen zur 
Umwandlung von erneu-
erbarer Energie in Was-
serstoff oder Kohlenwas-
serstoffe legt er Gewicht
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auf die örtliche Nähe zu 
einer Anlage zur Produkti-
on von erneuerbarer Elek-
trizität.
3 Er kann Grenzen der 
Planungspflicht festlegen.
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4. Waldgesetz vom 
4. Oktober 19911

1 SR 921.0

Art. 5bis Windener-
gieanlagen

1 Windenergieanlagen 
und ihre Erschliessungs-
wege gelten im Wald als 
standortgebunden, wenn 
sie von nationalem Inter-
esse sind und für den Bau 
und den Betrieb der Anla-
gen bereits eine strassen-
mässige Erschliessung 
besteht. Der Nachweis 
der Standortgebundenheit 
ist zu erbringen, wenn die 
Windkraftanlage in einem 
der folgenden Gebiete 
erstellt werden soll:
a. Objekt, das in einem 

Inventar nach Artikel 5 
des Bundesgesetzes 
vom 1. Juli 1966 über 
den Natur- und Hei-
matschutz (NHG) 
aufgeführt ist;

b. Waldreservat nach 
Artikel 20;

c. eidgenössisches 
Jagdbanngebiet nach 
Artikel 11 des Jagdge-
setzes vom 
20. Juni 1986.

2 Bei Windkraftanlagen, 
die sich ausserhalb der 
Objekte nach Artikel 5 
NHG befinden, erfolgt die 
Interessenabwägung 
nach Artikel 3 NHG.
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22.2021 Petition Green-
peace
Mehr Tempo beim Solar-
ausbau – für Versor-
gungssicherheit und Kli-
maschutz!
Die UREK-N hat von der 
Petition Kenntnis genom-
men und sie gemäss 
Artikel 126 Absatz 2  
ParlG behandelt.
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